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Aktenzeichen G40/2023/227

Anderungsgenehmigung

Der

Bioenergie Schuby GmbH
Karl-Zucker-Stralle 1a
91052 Erlangen

wird auf den Antrag vom 29. November 2023, eingegangen am 4. Dezember 2023, Unter-
lagen letztmalig erganzt am 29. Januar 2026, gemafl® § 16 in Verbindung mit § 10 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit

der Nummer 8.6.3.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung fiir die wesentliche Anderung einer Anlage zur biologi-
schen Behandlung von Gulle zur Biogaserzeugung (Biogasanlage) in

24850 Schuby, Weideweg 14a

Gemarkung: Schuby
Flur: 7
Flursticke: 11/1, 24, 25, 27, 30, 32 und 14/3

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Maligabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und Ill aufgefuhrten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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A Entscheidung
I Genehmigung
1. Gegenstand der Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung ist die wesentliche Anderung einer Anlage zur bio-
logischen Behandlung von Gulle zur Biogaserzeugung (Biogasanlage) mit einer
Durchsatzkapazitat von mehr als 100 Tonnen je Tag.

Diese Genehmigung umfasst folgende Malinahmen und Errichtungsarbeiten:

Erhéhung des Durchsatzes an Gulle auf 350.000 t/a

Erweiterung der Produktionskapazitat der Biogasanlage auf 19,9 Mio. Nm?®/a
Rohbiogas

Neubau einer Halle zur Annahme der angelieferten Rindergulle und Burofla-
chen [Lange = 25,02 Meter, Breite = 22,00 Meter]

Neubau einer Halle zur Annahme und Zwischenlagerung von angeliefertem
Mist (Lagerbunker mit Krananlage, Feststoffdosierer und Nebenanlagen)
[Lange = 33,19 Meter, Breite = 29,74 Meter]

Errichtung Fermentation (vier Fermenter mit Durchmesser = 23 Meter, Hohe =
23 Meter; Nettovolumen (Vretto) = 8.514 m® und ein Nachgarbehalter mit Durch-
messer = 23 Meter, HOhe = 23 Meter, Vietto = 8.514 m3)

Errichtung Garrestlager (zwei Lagerbehalter mit Durchmesser = 26 Meter;
Hohe = 8 Meter, Vhetto = 3.770 m?3)

Errichtung Gasentschwefelung

Eigenstrom-BHKW (zwei BHKW mit jeweils einer Feuerungswarmeleistung
(FWL) von 1,317 Megawatt mit Schornstein und Aktivkohlefilter

Errichtung Biogasaufbereitung als Druckwechseladsorptionsanlage (Rohbio-
gasverarbeitung maximal 2.000 Nm?/h)

Errichtung CO2-Verflissigung (Produktionskapazitat CO: flussig = 1.688 kg/h)
mit zwei CO2-Gasspeichern (Lagermenge je 60 t) und einer CO2-Abfiillanlage

Errichtung einer Notfackel

Errichtung einer Abluftbehandlung Biofilter-Anlage (Lange = 15,1 Meter, Breite
= 10,1 Meter, Hohe = 1,8 Meter, Volumenstrom = 20.175 m?¥h) und einem sau-
ren Wascher mit einem Schwefelsaure-Lagerbehalter

Errichtung Pelletheizkessel (Thermische Leistung = 500 kW) mit Pellet-Silo
(Volumen = 30 m?), Schornstein und Aschecontainer
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« weitere Nebenanlagen (z. B. Waage) einschlie3lich dazugehdriger Leitungs-
netze und befestigter Fahrwege

« Stilllegung der vorhandenen Bestandsanlage
* Ruckbau Substratlager-Behalter 1, 3, 5 bis 8

 Ruckbau Klarbecken

Die Anlage ist gemaR den unter Abschnitt A V aufgefihrten Antragsunterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Nebenbestimmungen dieses Be-
scheides nichts anderes ergibt.

2, Grundlage der Anderungsgenehmigung

Grundlagen dieser Anderungsgenehmigung sind insbesondere die

* Neugenehmigung nach § 4 BImSchG vom 16. Juli 2010;
Az.: G40/2010/020

« Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 07. Juni 2016;
Az.: G40/2016/036

«  Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 20. Dezember 2017;
Az.: G40/2017/129

« Anderungsanzeige nach § 15 BImSchG vom 07. April 2019; Az.: A40/2019/089

«  Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 29. Méarz 2022;
Az.: G40/2021/484

« Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 17. August 2022;
Az.: G40/2020/431

«  Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 26. Méarz 2024;
Az.: G40/2023/169

« Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG vom 13. November 2024;
Az.: G40/2024/016

Die vorgenannten Genehmigungen gelten unverandert fort, soweit sie nicht durch
diesen Bescheid geandert werden.

| Verwaltungskosten

Die Erteilung dieser Genehmigung ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung er-
geht in einem gesonderten Bescheid.
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1.1

1.2

2.1

2.1.1

Nebenbestimmungen
Bedingungen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden Bedin-
gungen erteilt:

Erléschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekanntga-
be dieses Bescheides der Betrieb der Anlage entsprechend der Genehmigung auf-
genommen wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu
stellen.

Naturschutz

Der Baubeginn darf erst erfolgen, nachdem der Knickrodungsantrag unter dem Ak-
tenzeichen 661.6.06.01.101-79/25 von der Unteren Naturschutzbehoérde des Krei-
ses Schleswig-Flensburg positiv beschieden und die Genehmigung dem Landes-
amt fir Umwelt vorgelegt wurde.

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine Ausfertigung der An-
tragsunterlagen sind an der Betriebsstatte bereitzuhalten und den Genehmi-
gungs-/Uberwachungsbehérden auf Verlangen vorzulegen.

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt fur Umwelt (LfU) unverzaglich schrift-
lich mitzuteilen:

» der Zeitpunkt des Baubeginns;

« die voraussichtliche Fertigstellung der geanderten Anlage spatestens vier Wo-
chen vor der Inbetriebnahme;

» der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der geanderten Anlage, wobei die Mitteilung
mindestens eine Woche vor dem beabsichtigten Zeitpunkt der Inbetriebnahme
vorliegen muss.

Fir diese Mitteilungen sind die dieser Genehmigung als Anlage beigefugten For-
mulare zu verwenden.
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2.2
2.2.1

222

2.2.2.1

2222

2223

2224

223

2.2.3.1

Nach der Einstellung des Betriebes ist die Anlage stillzusetzen und so zu sichern,
dass von ihr und dem Betriebsgelande keine schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstige Gefahren hervorgerufen werden kénnen.

Immissionsschutz

Der Betreiber hat dem Landesamt fur Umwelt als immissionsschutzrechtliche
Uberwachungsbehdrde unverziiglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder
eine sonstige Stérung des bestimmungsgemalien Betriebes der Biogasanlage mit
erheblichen Auswirkungen, wie z. B. der Austritt bedeutsamer Mengen an gefahrli-
chen Stoffen, mitzuteilen.

Geruch

Die Biogasanlage ist so zu erweitern und zu betreiben, dass die vorgegebenen
Immissionswerte der TA Luft 2021 nicht Gberschritten werden. Es muss gewahr-
leistet sein, dass fur die nachbarliche Wohnbebauung der festgelegte Immissi-
onswert (IW) von 0,15 (entspricht 15 % Geruchsstundenhaufigkeit) eingehalten
wird.

Ferner darf die Anlage keine Gertiche emittieren, die an den Immissionsorten
Ubelkeit oder Ekel hervorrufen.

In der Abluft der Hallen darf nach der Behandlung im Biofilter ein Rohgasgeruch
reingasseitig nicht wahrnehmbar sein. Die behandelte Abluft darf die Geruchs-
stoffkonzentration von 500 GE/m? nicht Gberschreiten.

Bestehen konkrete Anhaltspunkte fiir ein Uberschreiten der in der Auflage 2.2.2.1
bis 2.2.2.3 genannten Festsetzungen, ist auf Verlangen des Landesamtes fur
Umwelt — Regionaldezernat Nord — ein Sachverstandigennachweis zu erbringen,
dass die Anforderungen der Auflage erflllt werden.

Bei Nichterflllung sind durch den Betreiber emissionsmindernde Mal3inahmen
umzusetzen.

Larm

Die bauliche Ausfihrung und der Betrieb der gesamten Biogasanlage haben wei-
terhin so zu erfolgen, dass der aus allen Einzelgerauschen des Betriebes und der
Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelande zu ermittelnde Beurteilungspe-
gel der Zusatzbelastung die Immissionswerte auf3en (0,5 Meter vor dem geoffne-
ten Fenster) unter Berucksichtigung der Vorbelastung bei den nachstgelegenen
Wohnhausern im Aul3enbereich

tags (06:00 bis 22:00 Uhr) 60 dB (A)
nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) 45 dB (A)

nicht Uberschreitet.
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2232

2233

2234

2235

Die Schallimmissionen werden beurteilt nach der Sechsten Aligemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998.

Die Immissionsrichtwerte fur die Tages- und Nachtzeit gelten auch dann als Uber-
schritten, wenn kurzzeitige Gerauschspitzen den Tagesrichtwert um mehr als 30
dB(A) oder den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Als Bezugs-
zeitraum flr die Ermittlung des Beurteilungspegels in der Nacht (22:00 Uhr bis
06:00 Uhr) wird die lauteste Stunde wahrend der Nacht zugrunde gelegt.

Richtwert, Messort, Messmethode, Ermittlung und Beurteilung der Schallpegel
richten sich nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm).

Durch den Betrieb der Anlage durfen keine immissionsrelevanten akustischen
Auffalligkeiten im Sinne der TA Larm Nr. A.3.3.5 ,Ton- und Informationshaltigkeit"
und der Nr. A.3.3.6 ,Impulshaltigkeit” hervorgerufen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass durch den Betrieb der Anlage keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch wahrnehmbare, tieffrequente Gerausche geman
Nr. 7.3 der TA Larm in schutzbedurftigen Rdumen nach DIN 4109 verursacht wer-
den.

Bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass die Anforderungen der Auflagen 2.2.3.1
bis 2.2.3.3 nicht eingehalten werden, oder wenn Nachbarschaftsbeschwerden
uber Larm eingehen, ist auf Verlangen des Landesamtes fur Umwelt — Regional-
dezernat Nord — ein Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der Aufla-
gen erflllt werden und die vorgegebenen Immissionswerte eingehalten werden.

Der Nachweis ist durch einen Sachverstandigen einer geman § 29b BImSchG
bekanntgegebenen Stelle zu erbringen. Die Kosten sind vom Anlagenbetreiber zu
ubernehmen.

2.2.4 Einsatzstoffe, Einbringtechnik

2.2.4.1

2242

Die Annahme, Lagerung und Behandlung anderer Eingangsstoffe als in dieser
Genehmigung genannt oder von Stoffen, auf die die Vorschriften des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, sind nicht zulassig.

Die Lagerung von Inputstoffen flr die Biogasanlage ist grundsatzlich nur in An-
nahmehalle erlaubt. Die Nutzung anderer Betriebsflachen ist als Rohstofflager fur
die Biogasanlage unzulassig.

2.2.5 Niederdruckgasspeicher

2.2.5.1

2252

Garrestbehalter, Gasverbrauchseinrichtungen sowie die Anlagenteile zur Aufbe-
reitung und Nutzung von Biogas mussen von sonstigen gasbeaufschlagten Anla-
genteilen absperrbar sein.

Die Armaturen missen unmittelbar an den jeweiligen Anlagenteilen angeordnet,
eindeutig bezeichnet und auch im Gefahrenfall leicht erreichbar sein. Sie missen
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von einem sicheren Stand gefahrlos betatigt werden konnen oder fernbetatigbar
ausgefuhrt werden.

2.2.5.3 Die Gasspeicher (Garrestlager) sind mit einer Uberdrucksicherung auszurlsten.
Diese muss ohne Hilfsenergie ansprechen und bei Erreichen des zulassigen
Druckbereichs selbststandig wieder schliel3en.

2.2.5.4 Bei Ansprechen der Uberdrucksicherungen ist eine Alarmmeldung auszugeben
und das Ereignis zu registrieren.

2.2.5.5 Beiden Gasspeichern (Garrestlager) ist der Gasfullstand kontinuierlich zu Uber-
wachen. Das Erreichen des minimalen und maximalen Gasflllstands muss von
zwei voneinander unabhangigen Schutzsystemen gemeldet werden.

2.2.5.6 Der Membranzwischenraum ist zur Uberwachung der Stitzluftversorgung mit ei-
ner Druckmessung auszustatten. Zur Uberwachung kann auch eine gleichwertige
Malnahme eingesetzt werden.

2.2.5.7 Die Stutzluftgeblase sind redundant auszufihren und mit einer Staubabschei-
dung auf der Zuluftseite auszurtsten. Die Staubabscheidung ist frostsicher aus-
zugestalten.

2.2.5.8 Es st zur Verhinderung einer Ruckstromung aus dem Membranzwischenraum
eine Ruckstromverhinderung einzubauen.

2.2.5.9 Die Stutzluftversorgung ist an eine Notstromversorgung anzuschliel3en.

2.2.5.10 Die Konzentration von Methan im Abluftstrom des Membranzwischenraumes ist
kontinuierlich zu messen. Die Ergebnisse der Messung sind zu dokumentieren
und wdchentlich auszuwerten. Die Dokumentation hat im Betriebstagebuch oder
ggf. automatisiert im Prozessleitsystem zu erfolgen und ist dem Landesamt fur
Umwelt auf Verlangen vorzulegen.

2.2.5.11 Fur die Fertigung von Membransystemen verwendete Materialien missen schwer
entflammbar (Feuerwiderstandsklasse B1 gemal DIN 4102) ausgefuhrt werden.

2.2.5.12 Die Werte der kontinuierlichen Uberwachung des Zwischenraumes des externen
Gasspeichers sind aufzuzeichnen und wochentlich auszuwerten.

2.2.5.13 Stutzluftventilatoren bzw. -geblase sind mit einer Ruckstromverhinderung und
redundant auszufuhren. Sollte ein Ersatzgeblase bereitgestellt werden, ist dies so
auszufuhren, dass es ohne erheblichen Aufwand, z. B. durch Steckverbindungen,
ausgetauscht werden kann.

2.2.6 Feuerungsanlagen

2.2.6.1 Die erforderlichen Schornsteinhohen wurden in dem Gutachten der Muller-BBM
Industry Solutions GmbH (Bericht Nr. M178328/01 vom 31. Januar 2024 ) ermit-
telt.
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Far die Schornsteinhdhen werden daher folgende Werte festgelegt:
«  BHKW 1: 12,0 Meter uber Grund

BHKW 2: 12,5 Meter Gber Grund

* Pelletheizung: 19,4 Meter Uber Grund

2.2.6.2 Maschinenraume (Nr. 3.6 TRAS 120) miussen mit automatischen Einrichtungen
zur Meldung von Gasgefahren (Gaswarnanlage) und Brandgefahren (z. B.
Rauchmeldern) ausgerustet werden. Der Alarm muss an die flr den Betrieb ver-
antwortliche Person Ubertragen und zusatzlich optisch und akustisch auf3erhalb
dieser Raume angezeigt werden.

2.2.6.3 In den Brennstoffleitungen zu Gasverbrauchseinrichtungen muss je eine fernbe-
tatigbare Sicherheitsabsperrarmatur installiert werden.

2.2.6.4 BeiBrandalarm missen automatisch die Liftung ausgeschaltet und die Sicher-
heitsabsperrarmaturen geschlossen werden.

2.2.6.5 Die Gaswarnanlage muss zweistufig (20 % und 40 % UEG) aufgebaut sein. Bei
Erreichen der ersten Alarmschwelle muss eine technische Liftungseinrichtung
auf maximale Leistung geschaltet werden. Bei Erreichen der zweiten Alarm-
schwelle missen die Sicherheitsabsperrarmaturen automatisch geschlossen wer-
den. Gasverbrauchseinrichtungen in Maschinenrdumen und Verdichter missen
automatisch abgeschaltet werden.

2.2.6.6 Die Sicherheitsabsperrarmaturen missen in das Not-Aus des BHKW eingebun-
den werden und von geschutzter Stelle aus betatigt werden kénnen. Sie missen
feuerbestandig (F 90) vom Aufstellungsraum getrennt angeordnet oder feuersi-
cher gemaf ISO 10497 ausgeflhrt sein. Die Absperrung muss so erfolgen, dass
die zusatzliche Gasverbrauchseinrichtung nicht auch mit abgesperrt wird.

2.2.7 Elektroraume / Schaltanlagen (Nr. 3.11 TRAS 120)

2.2.7.1 Elektroraume sind mit Brandmeldern auszustatten. Die Brandmelder sind in die
Sicherheitskette aufzunehmen. Ein Alarm ist automatisch an die fiir den Betrieb
verantwortliche Person weiterzuleiten und in der Anlage optisch und akustisch
anzuzeigen.

2.2.7.2 Elektroraume mussen mit fur die notwendige Warmeabfuhr ausreichend bemes-
senen Liftungs- oder Kuhleinrichtungen ausgeflhrt sein. Die Umgebungstempe-
ratur in Schaltschranken darf 40 °C und im Mittel Gber 24 Stunden (h) 35 °C nicht
uberschreiten (siehe auch DIN EN 60947). Die Liftungseinrichtung muss als
technische Luftung ausgefuhrt sein. Kuhl- und Luftungseinrichtungen mussen
temperaturabhangig angesteuert werden.

2.2.8 Storfallverordnung

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 10 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

2.2.8.1

2282

2.2.8.3

2.2.9

2.2.9.1

2292

2293

2294

2295

2.2.10

Das Konzept zur Verhinderung von Storfallen ist vor Inbetriebnahme der neuen
Anlagenteile zu aktualisieren und dem Landesamt fir Umwelt — Regionaldezernat
Nord — zur Prufung vorzulegen.

Spatestens einen Monat vor Inbetriebnahme der Erweiterung sind die weiterge-
henden Informationen der Offentlichkeit zu aktualisieren und dem LfU zuzusen-
den.

Zur Inbetriebnahme der geplanten Anderung und danach alle drei Jahre wieder-
kehrend ist anhand des Notfallplanes im Stérfallkonzept eine Ubung durch den
Betreiber und die Angestellten durchzufihren und zu dokumentieren. Hier sollten
verschiedene Szenarien, wie Brand, Rettung von Personen, Evakuierung, be-
trachtet werden.

Prifungen

Die technische Dichtheit der Anlage (unter anderem das neue Biogaslager so-wie
die Rohrleitungssysteme) ist vor Inbetriebnahme nachzuweisen.

Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage darf erst erfolgen, nachdem ein ge-
maf § 29b BImSchG bekannt gemachter Sachverstandiger eine Abnahmepri-
fung der gesamten Anlage ohne sicherheitstechnische Mangel bescheinigt hat.
Hierbei ist auf ihren ordnungsgemafien Zustand hinsichtlich der Montage, der In-
stallation, der Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion und gegebe-
nenfalls auf die Umsetzung der im Sicherheitsbericht genannten Mafl3-nahmen zu
prufen.

Hinweise zum Prifumfang ergeben sich aus der LAI-Arbeitshilfe flr sicherheits-
technische Priifungen an Biogasanlagen, insbesondere fir Prifungen nach § 29a
BImSchG.

Die Biogasanlage ist regelmafig wiederkehrend alle drei Jahre durch einen be-
kanntgegebenen Sachverstandigen auf ihren ordnungsgemalien Zustand hin-
sichtlich der Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion (§ 29a
BImSchG) prufen zu lassen.

Die Funktionsweise des Biofilters ist durch olfaktometrische Emissionsmessun-
gen nach Erreichen des stabilen Betriebes, aber innerhalb von sechs Monaten,
zu Uberprufen.

Die Prifbescheinigungen nach 2.2.9.1 bis 2.2.9.4 sind dem Landesamt fir Um-
welt — Regionaldezernat Nord — unaufgefordert vorzulegen.

Dokumentation / Prufplan

Es ist eine Dokumentation zu erstellen bzw. fortzuschreiben, die den Anforderun-
gen der Nr. 2.6.1.1 der TRAS 120 entspricht. Dies sind insbesondere:
a) Festlegung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten gemaf} Anhang |,

b) Uberwachungskonzept zur Eigenliberwachung gema Anhang VI,
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2.3

24

2.4.1

242

243

c) Pruf- und Instandhaltungsplan gemaf Nr. 2.6.4,

d) Notstromkonzept gemal Nr. 2.6.5.3,

e) Alarmplan gemaf Nr. 2.6.5.1 oder Kapitel 5.10.1 der TRGS 529,
f) Notfallplan gemaf Nr. 2.6.5.2.

Diese Dokumente missen auf der Anlage jederzeit einsehbar sein und sind der
zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzuzeigen.

Die Konzepte und Plane sind mindestens alle drei Jahre zu Uberprifen und bei
Bedarf fortzuschreiben.

Zuséatzlicher Hinweis:

Bei der Aufstellung des Prifplanes soll der Anhang VI der TRAS 120 als Muster
herangezogen und an den Anlagenbestand angepasst werden.

Abfallrecht

Bei Abbrucharbeiten anfallende Bau- und Abbruchabfalle sind ordnungsgemaf zu
entsorgen (siehe Hinweis unter IV 2).

Baurecht

Vor Baubeginn des Vorhabens ist der Unteren Bauaufsichtsbehdrde des Kreises
Schleswig-Flensburg ein Nachweis daruber vorzulegen, dass es sich bei den Bau-
grundstiicken (Gemarkung Schuby, Flur 7, Flursticke 24, 25, 27, 30 und 32,) um
ein Grundstlck im Rechtssinne handelt (z. B. Grundbuchauszug aus neuerer
Zeit).

Die gepruften bautechnischen Nachweise (Standsicherheitsnachweise und Brand-
schutznachweise) mussen spatestens 10 Werktage vor Baubeginn bei der Unte-
ren Bauaufsichtsbehorde vorliegen (§ 72 Absatz 6 LBO). Hierzu sind die bautech-
nischen Nachweise rechtzeitig der Bauaufsichtsbehdrde zu Gbersenden, damit
von hier aus die Prifung durch einen anerkannten Prifingenieur fur Baustatik bzw.
Brandschutz beauftragt werden kann.

Der beabsichtigte Baubeginn ist mindestens eine Woche vorher auf dem bauauf-
sichtlich eingefuhrten Formblatt mitzuteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass ge-
maf § 56 Absatz 1 LBO ein verantwortlicher Bauleiter und geeignete Unternehmer
fur die Durchfihrung des Bauvorhabens zu bestellen sind. Die Namen und An-
schriften des verantwortlichen Bauleiters und der Unternehmer sind auf dem
Formblatt anzugeben. Unternehmer bzw. mitwirkende Fachkrafte der Ausbauge-
werke konnen bei Beginn der Ausbauarbeiten nachgemeldet werden.

Ein Wechsel des Bauleiters ist gemal} § 53 Absatz 1 LBO umgehend mitzuteilen.
Diese Mitteilungen mussen vom Bauherrn und vom verantwortlichen Bauleiter un-
terschrieben werden. Wird vorsatzlich oder fahrlassig die in § 53 Absatz 1 LBO
vorgesehene Bestellung des verantwortlichen Bauleiters oder der Unternehmer
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244

245

246

247

248

249

2.4.10

2.5

2.5.1

nicht vorgenommen oder der Baubeginn nicht mitgeteilt, handelt der Bauherr ord-
nungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nr. 11 LBO. Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 84 Absatz 3 LBO mit einer Geldbul3e geahndet werden.

Vor Inbetriebnahme der Anlage muss diese durch die Untere Bauaufsichtsbehdrde
abgenommen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass gemal} Tarifstelle 5.1 der
Baugebuhrenverordnung (BauGebVO) diese Abnahme gebuhrenpflichtig ist.

Der Prifbericht zu den bautechnischen Nachweisen ist bei der Bauausfihrung zu
beachten. Die Prifbemerkungen sind zu erfillen.

Die konstruktive Uberwachung des Bauvorhabens ist vom Priifingenieur, Herrn
Mohn, durchflhren zu lassen. Die Abnahmen sind mindestens zwei Werktage vor
Beginn der Betonierungsarbeiten bei ihm zu beantragen.

Die Uberwachung der BrandschutzmaRnahme ist vom Priifingenieur fir Brand-
schutz, Herrn Stark, durchfuhren zu lassen. Im Rahmen der Bauliberwachungen
sind in Abstimmung mit dem Brandschutzprufingenieur die Abnahmen der uberwa-
chungspflichtigen Bauzustande rechtzeitig (mindestens funf Werktage vorher) bei
ihm zu beantragen.

Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung ist der Unteren Bauaufsichtsbehérde auf
dem bauaufsichtlich eingeflihrten Formblatt mindestens zwei Wochen vorher an-
zuzeigen.

Mit der Anzeige ist eine Bescheinigung des Prufingenieurs fur Standsicherheit
Uber die ordnungsgemale Bauausfuhrung hinsichtlich der Standsicherheit vorzu-
legen.

Mit der Anzeige ist aulRerdem eine Konformitatsbescheinigung des Prufingenieurs
fur Brandschutz Uber die ordnungsgemale Bauausfuhrung hinsichtlich des Brand-
schutzes vorzulegen.

Gewasserschutz

Das Vorhaben befindet sich im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes
Schuby-Silberstedt. Das verrohrte Verbandsgewasser Nordlicher Schubygraben
Nr. 30.15.00 (Station 0+750 bis 1+011, Verrohrung DN 700 Beton) verlauft von
Sudost nach Nordwest durch das Gelande der Biogasanlage. Flr diesen Gewas-
serabschnitt wurde die Austbung der Unterhaltungspflicht durch 6ffentlich-rechtli-
che Vereinbarung vom 22. Januar 2020 an die Gemeinde Schuby Ubertragen. Ge-
gen das Vorhaben bestehen aus wasserrechtlicher Sicht — Gewasser — keine Be-
denken unter Beachtung folgender Auflagen:

Nominal gilt am oben genannten verrohrten Gewasserabschnitt die Satzung des
Wasser- und Bodenverbandes Schuby-Silberstedt. Laut Verbandssatzung ist an
dem verrohrten Verbandsgewasser Nr. 26 ein beidseitig sieben Meter breiter
Schutzstreifen (gemessen ab Rohrachse) von dauerhaften und temporaren bauli-
chen Anlagen, Aufschattungen und Abgrabungen sowie Anpflanzungen freizuhal-
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252

253

254

255

2.5.6

257

258

ten (dazu zahlen Fundamente und Baugruben, Arbeitsflachen, Zuwegungen, Zau-
ne, oberirdische Leitungen etc.). Der Schutzstreifen ist in den Lageplanen 19/66,
20/66, 21/66, 39/66 und 55/66 der Antragsunterlage mit Doppelschraffur darge-
stellt. Stehen geplante bauliche Anlagen in Konflikt mit dem verrohrten Gewasser
Nr. 26, erfordert dies ein separates wasserrechtliches Verfahren gemaf § 23 Lan-
deswassergesetz (LWG). Der Antrag ist rechtzeitig vor Mallihahmenbeginn bei der
Unteren Wasserbehorde des Kreises Schleswig-Flensburg einzureichen. Mit den
Bauarbeiten darf erst nach Erteilung des Bescheides begonnen werden. Dem Lan-
desamt fur Umwelt ist eine Kopie des Bescheides zu ubersenden.

Von den Satzungsbestimmungen abweichende Planungsinhalte wie Uberbauun-
gen und Uberkreuzungen des verrohrten Gewassers mit Prozessleitungen etc.
sind im Vorwege mit dem Kreis Schleswig-Flensburg (Untere Wasserbehorde) und
der Gemeinde Schuby abzustimmen.

Im Zuge von geplanten Abriss- und Bauarbeiten ist von hohen Verkehrslasten
oberhalb des verrohrten Gewassers auszugehen. Zur Feststellung von Schaden,
die womoglich ursachlich durch das Vorhaben an der Verrohrung entstehen, ist je-
weils vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten eine Kamerabefahrung des be-
troffenen Abschnitts durch den Antragsteller durchzufiihren. Uber die Beseitigung
nachgewiesener Schaden ist zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde
Schuby vor Beginn der Bauarbeiten eine schriftliche Ubereinkunft zu erzielen.

Sollten in Rahmen der BaumalRnahme Grundwasserabsenkungen und Einleitun-
gen in ein Gewasser oder Versickerung auf einer Flache erforderlich sein, sind
diese gemal § 9 Absatz 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig.
Dies gilt insbesondere fur MalRnahmen wie Wasserhaltung oder die Trockenlegung
von Baugruben. Der wasserrechtliche Antrag ist rechtzeitig vor MalRnahmenbeginn
bei der Unteren Wasserbehdrde des Kreises Schleswig-Flensburg einzureichen.
Mit den Bauarbeiten darf erst nach Erteilung des Bescheides begonnen werden.
Dem Landesamt fur Umwelt ist eine Kopie des Bescheides zu tbersenden.

Beginn und Beendigung der Bauarbeiten sind dem der Unteren Wasserbehorde,
der Gemeinde Schuby und dem Wasser- und Bodenverband Mittlere Schuby-Sil-
berstedt schriftlich anzuzeigen.

Der Eintrag von Sediment oder wassergefahrdenden Stoffen in offene und verrohr-
te Gewasser ist durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden. Verstolie sind umge-
hend der Unteren Wasserbehdérde des Kreises Schleswig-Flensburg anzuzeigen.

Baubedingte Sackungen, die nachtraglich entstehen, sind auszubessern.

Jede Malinahme, die geeignet ist, das Grundwasser oder den Boden zu verunrei-
nigen, ist zu unterlassen. Insbesondere gilt dieses fir die Feldbetankung von
Fahrzeugen. Tropfmengen auf befestigten Bodenflachen sind mit zugelassenen
Bindemitteln abzustreuen. Auf unbefestigten Flachen ist bei Uberflillschaden oder
Fahrzeugleckagen der verunreinigte Boden aufzunehmen und nach Vorgabe der
Unteren Wasserbehorde des Kreises Schleswig-Flensburg ordnungsgemald zu
entsorgen.
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259 Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes Schu-
by-Silberstedt. Durch die Anderung wird die Verbandsrohrleitung Nérdlicher Schu-
bygraben / 30.15.00 von Station 0+746 bis 1+010 direkt betroffen. Es ist jederzeit
sicherzustellen, dass kein verschmutztes Wasser in das Verbandsgewasser ge-
langt.

2.6 Abwasser

2.6.1 Im Bereich der geplanten Fermenter 1 bis 4 befindet sich aktuell noch ein Klar-
teich. Dieser ist teilweise mit Klarschlamm geflllt, der noch aus der Zeit des
Klaranlagenbetriebes stammt. Der Klarschlamm ist entsprechend den geltenden
Bestimmungen ordnungsgemal zu entsorgen. Nach Durchfuhrung der Klar-
schlammentsorgung sind die zugehdrigen Belege der Unteren Wasserbehorde
des Kreises Schleswig-Flensburg unaufgefordert zuzusenden.

2.6.2 Das sanitare Abwasser (im Antrag ,Kommunales Abwasser genannt) ist der Ge-
meinde Schuby zur Beseitigung zu Uberlassen.

2.6.3 Die im Betriebsbuch des Herstellers der Sedimentationsanlage (Frankische Rohr-
werke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG) vom Typ SediPipe 500/6 vorgeschrieben
Fristen und Hinweise flr den Einbau, die Wartung (Entleeren und Wiederbefillen)
sowie zur Entsorgung der Feststoffe sind zu beachten.

2.6.4 Fur die Versickerungsanlage ,Regenruckhaltebecken 1“ besteht eine wasserrecht-
liche Erlaubnis. In einem wasserrechtlichen Einleitungsantrag sind die Anderung/
Anpassung dieser Einleitungsstelle und die neue Einleitungsstelle ,Regenrickhal-
tebecken 2“ rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Die Erlaubniserteilung er-
folgt in einem gesonderten Verfahren. Dem Landesamt fir Umwelt ist eine Kopie
des Bescheides zu ubersenden.

2.6.5 Die erforderliche Grolde der Speicherbecken, die vor den Regenruckhaltebecken 1
und 2 angeordnet sind, wurde nicht rechnerisch nachgewiesen. Diese hangt von
der Bemessungszulaufmenge und der Pumpleistung der jeweiligen Pump-werke
ab. Die Pumpen sind so auszulegen, dass, bezogen auf ein zweijahriges Regener-
eignis, noch kein SpeicherlUberlauf stattfindet. Der Nachweis ist im Erlaubnisantrag
zu fuhren.

2.7 Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

2.7.1  Vor Baubeginn ist die Ausfihrung des Mistlagerbunkers der Unteren Wasserbe-
hoérde des Kreises Schleswig-Flensburg zur Zustimmung vorzulegen. Dazu sind
ihr Zeichnungen, technische Daten und eine Stellungnahme eines Sachverstandi-
gen fur Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV-Sachver-
standiger) zukommen zu lassen.

2.7.2 Vor Baubeginn ist der Untere Wasserbehorde des Kreises Schleswig-Flensburg
die zuklnftige Nutzung des Betriebsbrunnens zu erlutern, ggf. ist eine Ande-
rungsanzeige einzureichen.
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2.7.3 Vor Inbetriebnahme der Anlage ist mit der Unteren Wasserbehdrde des Kreises
Schleswig-Flensburg ein Ortstermin zur Inaugenscheinnahme des Havarieraumes
zu vereinbaren. Unter anderem soll an dem Ortstermin gepruft werden, ob Lésch-
wasserbrunnen und Grundwassermessstellen innerhalb den Havarieraumes aus-
reichend gesichert sind.

2.7.4 In den Antragsunterlagen ist beschrieben, dass fur den Fall einer Havarie bei der
Beflllung der FeCl-Dosieranlage, der Schieber in dem Entwasserungsschacht ge-
schlossen wird. Das Konzept ist dahingehend zu andern, dass sichergestellt ist,
dass der Schieber schon wahrend der Beflllung der FeCl-Dosierstation geschlos-
sen ist. Das geanderte Konzept ist der Unteren Wasserbehorde des Kreises
Schleswig-Flensburg vor Baubeginn zur Zustimmung vorzulegen.

2.8 Bodenschutz

2.8.1 In Bereichen, in denen in der Vergangenheit mit umweltgefahrdenden Stoffen um-
gegangen wurde und die Gefahr einer schadlichen Bodenverunreinigung besteht,
ist bei Erdarbeiten auf Auffalligkeiten wie Geruch, Verfarbung etc. zu achten. Klei-
nere Kontaminationen sind auszuheben und zu entsorgen. Bei grol3eren Verunrei-
nigungen ist die Untere Bodenschutzbehorde des Kreises Schleswig-Flensburg zu
informieren.

2.8.2 Schadliche Bodenverdichtungen/Befahrungen sind auf nicht zur Uberbauung vor-
gesehenen Flachen zu vermeiden.

2.8.3 Bei hoher Bodenfeuchte/nasser Witterung sind Erdarbeiten und ein Befahren der
Flachen zu vermeiden.

2.8.4 Fur Baustelleneinrichtung, Lagerung von Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung
sind ausreichend Flachen bereitzustellen.

2.8.5 Fur Bodenaushub, Bodenzwischenlagerung, Bodenabfuhr gilt:
» saubere Trennung nach humosem Oberboden und Unterboden

» Zwischenlagerung von Oberboden in profilierten und geglatteten Mieten (maxi-
male Mietenhohe zwei Meter, maximale Hohe von Unterbodenmieten drei Me-
ter)

2.8.6 Der abgeschobene Oberboden ist ausschliel3lich wieder als Oberboden zu ver-
wenden. Andere Nutzungen wie eine Verwendung als Fullmaterial sind nicht zu-
lassig.

2.8.7 Das auf dem Baufeld verbleibende Bodenmaterial ist ordnungsgemal’ und schad-
los wiederzuverwerten, Uberschussige Material der Verwertung zuzufuhren. Die
DIN 19731 ist zu beachten. Mutterboden, der nicht als Oberboden auf dem Bau-
feld verwertet werden kann, ist ausschlieRlich als Mutterboden zu verwenden.

2.8.8 Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Bodenschutzbehdrde spatestens zwei
Wochen vorher per E-Mail mitzuteilen: anonymisierte E-Mail-Adresse beim Kreis.
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2.9 Arbeitsschutz

2.9.1 Die Lageranlage und die Anlage zur Abfillung von L-CO2 sind entsprechend den
eingereichten Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, sofern sich aus
den nachstehenden Nebenbestimmungen und Hinweisen nichts anderes ergibt.

2.9.2 Die Lageranlage und die Anlage zur Abfullung von L-CO: sind vor Inbetriebnahme
durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS) zu priifen. Bei der Priifung ist
insbesondere festzustellen,

a) ob die fur die Prafung bendtigten technischen Unterlagen (z. B. EG-Konformi-
tatserklarung) vorhanden und plausibel sind,

b) ob die Lageranlage und die Anlage zur Abflllung von L-CO: einschlie3lich der
Anlageteile entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) er-
richtet worden ist und sich in einem sicheren Zustand befindet,

c) ob die getroffenen sicherheitstechnischen Malinhahmen geeignet und funkti-
onsfahig sind und

d) ob die Frist flr die nachste wiederkehrende Prifung richtig festgelegt wurde.

Die Prufbescheinigung ist dem Landesamt fur Arbeitsschutz, Soziales und Ge-
sundheit (LASG) zu Ubersenden (§ 15 Absatz 1 BetrSichV).

2.9.3 Die MaRgaben und Hinweise aus dem Prufbericht des Sachverstandigen der zu-
gelassenen Uberwachungsstelle vom 30. November 2024 (Auftragsnummer:
18203923 / TUV Thirringen) werden zu Nebenbestimmungen der Erlaubnis nach
§ 18 Absatz 1 Nr. 2 BetrSichV fur die Lageranlage und die Anlage zur Abfullung
von L-CO: erhoben und sind zu beachten und einzuhalten.

2.9.4 Liftungsanlagen und Gaswarneinrichtungen sind unter Berticksichtigung von
Wechselwirkungen mit anderen Anlagenteilen wiederkehrend jahrlich zu prifen.
Die Prifung kann durch eine zugelassene Uberwachungsstelle oder eine zur Prii-
fung befahigten Person nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3 der BetrSichV durchge-
fuhrt werden (Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.3 BetrSichV).

2.9.5 Die sichtbar verlegten Rohrleitungen sind entsprechend der TRGS 201 ,Einstu-
fung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen“ in Verbindung mit der
DIN 2403 ,Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff mit dem
Durchflussstoff und der FlieRrichtung zu kennzeichnen.

2.9.6 In unmittelbarer Nahe zum Abluftwascher ist eine mit Trinkwasser gespeiste Kor-
pernotdusche zu installieren. Der Standort der Kérpernotdusche ist durch das Ret-
tungszeichen ,Notdusche® zu kennzeichnen. Die Korpernotdusche ist in regelma-
Rigen Abstanden zu prufen. Das Prufintervall ist in der Gefahrdungsbeurteilung zu
ermitteln (§ 7 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung mit § 5 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG)).

2.9.7 Die Arbeitsplatze und Verkehrswege, die hoher als einen Meter uber dem Erd-/
FuRboden liegen, sind gegen Absturz zu sichern. Die Oberkante der Umwehrung

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 17 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

2938

299

2.9.10

210

2.10.1

2.10.2

1.1

1.2

muss mindestens 1 Meter hoch sein (§ 3 Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) in
Verbindung mit Ziffer 2.1 des Anhangs zur ArbStattV sowie der ASR A2.1).

Die Zugange zu hdher gelegenen Arbeitsplatzen und diese Arbeitsplatze (z. B. Be-
dien-, Kontroll- und Wartungsbuhnen) missen so ausgelegt sein, dass sie leicht
und sicher begangen werden konnen. Fur die aul3enliegenden Verkehrswege

(z. B. Treppen, Steigleitern) und Podeste sind Mallinahmen gegen witterungsbe-
dingte Glatte vorzusehen, um auch bei ungunstigen Witterungsverhaltnissen eine
sichere Begehbarkeit zu gewahrleisten (ArbStattV).

Am Betriebsort der Lageranlage und der Anlage zur Abflllung von L-CO2 ist ein
Exemplar der Erlaubnis zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die zustandige
Uberwachungsbehdrde, der zugelassenen Uberwachungsstelle oder der Feuer-
wehr vorzuhalten.

Die Lageranlage und die Anlage zur Abflllung von L-CO2 darf nur betrieben wer-
den, wenn mindestens eine eingewiesene Bedienperson am Betriebsort anwe-
send ist.

Eisenbahnverkehr

Das Gebiet des Genehmigungsverfahrens liegt an der Eisenbahnstrecke Nr. 1040
Neumdinster-Flensburg. Infrastrukturbetreiberin fur diese Strecke ist die DB In-
fraGO AG (ehemals DB Netz AG), eine Eisenbahn des Bundes.

Durch das Vorhaben dirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnver-
kehres auf der mittelbar angrenzenden Bahnstrecke nicht gefahrdet oder gestort
werden.

Dach-, Oberflachen-, Oberwasser und sonstige Abwasser durfen nicht auf oder
uber Bahngrund abgeleitet werden. Einer Versickerung in Gleisnahe kann nicht
zugestimmt werden. Bahneigene Durchlasse und Entwasserungsanlagen, ins-be-
sondere der Durchlass in Bahnkilometer 143,978 durfen in ihrer Funktion nicht be-
eintrachtigt werden. Ein Zugang zu diesen Anlagen flr Inspektions-, Wartungs-
und Instandhaltungsmalinahmen ist sicherzustellen.

Hinweise
Allgemeines

Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

FUr den Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften zu beachten:
» Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)
« Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2021)

« TRAS 120 ,Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen®
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1.3 Die im Abgas der neuen BHKW vorhandenen Schadstoffe durfen unter Ausschop-
fung der Abgasreinigungs- und Motorentechnik, die nach dem heutigen Stand der
Technik moglich sind, folgende gemal der 44. BImSchV festgesetzten Emissions-
werte nicht Uberschreiten (§ 16 der 44. BImSchV):

a) Kohlenmonoxid (CO) 0,50 g/m?

b) Stickmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid (NO2) 0,10 g/m?

c) Formaldehyd 20 mg/m3

d) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid (SO2) 0,09 g/m?

e) Ammoniak (NH3) 30 mg/ m?
f) Organische Stoffe,
angegeben als Gesamtkohlenstoff 1,3 g/ m?

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Ab-
gas von 5 von Hundert (v. H.) sowie einen Normzustand von 273,15 K und

101,3 kPa nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf (Ziffer 5.4.1.4 TA
Luft) und gelten fir den Normalbetrieb.

14 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers sowie ggf. eine Anderung an der Rechtsform
des Betreibers ist gegenuber dem Landesamt fur Umwelt schriftlich, mit dem in
der Anlage beigefligtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen.

2. Abfallrecht

Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung, z. B. von Stellfla-
chen und Zufahrten oder als Unterbau fur Gebaude, sind die Regelungen der Er-
satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

3. Denkmalschutz

Der Uberplante Bereich befindet sich in einem archaologischen Interessengebiet.
Dieses archaologische Interessengebiet dient zur Orientierung, dass mit einem er-
héhten Aufkommen an archaologischer Substanz, das heil3t, mit archaologischen
Denkmalen zu rechnen ist.

Es wird deshalb ausdrucklich auf § 15 Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein
(DSchG SH) hingewiesen. Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies un-
verzuglich unmittelbar oder tUber die Gemeinde der Oberen Denkmalschutzbehor-
de (Archaologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Brockdorff-Rantzau-Str. 70,
24837 Schleswig) mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner fir die Eigentime-
rin oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstlcks
oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fiir die Leiterin oder
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund gefuhrt haben. Die
Mitteilung einer oder eines Verpflichteten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Ver-
pflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte in unveranderten Zustand
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4.2

6.1

6.2

6.3

zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wo-
chen seit der Mitteilung.

Archaologische Kulturdenkmaler sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der naturlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Gewasserschutz

Die vorhandene DN 700 Verbandsleitung wird durch die Ringstrale Gberbaut. Fur
die Unterhaltung dieses Abschnittes ist gemaf einem Vertrag, der zwischen der
Gemeinde Schuby und dem Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt ge-
schlossen wurde, die Gemeinde Schuby verantwortlich. Hinsichtlich etwaiger Be-
weissicherungsverfahren zum Zustand der Leitung und der aus der Uberbauung
resultierender Erschwernisse bei der Unterhaltung der Leitung ist vor Baubeginn
mit der Gemeinde Schuby eine Vereinbarung herbeizufihren.

Es sind die Abstandsvorgaben des beiliegenden Merkblattes des Wasser- und Bo-
denverbandes Schuby-Silberstedt einzuhalten.

Abwasserbeseitigung

Durch die Neuversiegelung von Flachen bzw. den Neubau von Gebauden im Plan-
gebiet wird es zu Abflussverscharfungen kommen. Die Einleitmenge an der vor-
handenen Einleitstelle darf sich nicht erhéhen. Im Falle einer Erhéhung der Einleit-
menge von Oberflachenwasser aus dem Plangebiet ist gemal Erlass des Ministe-
riums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
(MELUND) vom 10. Oktober 2019 ein Nachweis gemal den Wasserrechtlichen
Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-
RW 1) zu erstellen.

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Der Betreiber hat mit dem Errichten relevanter Anlagenteile einen Fachbetrieb
nach § 62 der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) zu beauftragen, sofern er nicht selbst die Anforderungen an einen
Fachbetrieb erfullt.

Die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), der AwSV sowie der
Technischen Regel wassergefahrdender Stoffe — Biogasanlagen Teil 1 DWA-A 792
sind zu beachten.

Es durfen fur die relevanten Anlagenteile nur Bauprodukte, Bauarten oder Bausat-
ze verwendet werden, fur die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise un-
ter Berlcksichtigung der wasserrechtlichen Anforderungen vorliegen.
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8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Bodenschutz

Fir eine Verwertung tberschissigen Bodens auf landwirtschaftlichen Flachen ist
ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschiittung) bei der Unteren
Naturschutzbehorde des Kreises Schleswig-Flensburg zu stellen.

Naturschutz

Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich wird im Rahmen des Verfahrens
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 ,Biogasanlage Weideweg"“ der
Gemeinde Schuby erbracht.

Der Knickrodungsantrag wird unter dem Aktenzeichen 661.6.06.01.101-79/25 se-
parat bearbeitet. Die Genehmigung wird in Aussicht gestellt.

Arbeitsschutz

Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Lageranlage und der Anlage
zur Abfullung von L-CO2, welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen, bedirfen
einer Anderungserlaubnis nach § 18 BetrSichV.

Ein Betreiberwechsel hat auf den Fortbestand der Erlaubnis nach § 18 Absatz 1
Nr. 2 BetrSichV keinen Einfluss. Der Betreiberwechsel ist der Erlaubnisbehdrde je-
doch unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Diese Erlaubnis flr die Lageranlage und die Anlage zur Abflllung von L-CO2 gilt
nur fur den im Lageplan eingezeichneten Standort der Gesamtanlage. Konnen die
Anlagenteile an dem vorgesehenen Standort aus unvorhersehbaren Grin-den
nicht eingelagert / aufgestellt werden, ist der neue Standort mit dem Landesamt
fur Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit und der zugelassenen Uberwachungs-
stelle abzustimmen und zu dokumentieren. Die Einlagerung / Aufstellung an einem
anderen Standort ist durch diese Erlaubnis nicht abgedeckt und stellt die Errich-
tung einer Lageranlage und Anlage zur Abfullung von L-CO2 ohne Erlaubnis dar.

Damit die Lageranlage und die Anlage zur Abfullung von L-CO2 wahrend der ge-
samten Verwendungsdauer den fir sie geltenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen entspricht und in einem sicheren Zustand erhalten wird, hat der Be-
treiber Instandsetzungsmafnahmen zu treffen (§ 10 BetrSichV).

Der Betreiber darf die Lageranlage und die Anlage zur Abflllung von L-CO2 seinen
Beschaftigten oder anderen Personen nicht zur Verfugung stellen und verwenden
lassen, wenn sie Mangel aufweist, welche die sichere Verwendung beeintrachti-
gen (§ 5 Absatz 2 BetrSichV).

Der Betreiber hat dem Landesamt fur Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit als
zustandige Behorde unverzuglich anzuzeigen:

a) jeden Unfall, bei dem ein Mensch getotet oder erheblich verletzt worden ist,

b) jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen
versagt haben, sowie

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 21 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

c) den Abbau der Lageranlage und die Anlage zur Abfillung von L-CO2 (§ 19 Ab-
satz 1 BetrSichV).

9.7 Diese Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach deren
Erteilung nicht mit der Errichtung der Lageranlage und die Anlage zur Abfullung
von L-CO2 begonnen hat, die Bauausfuhrung zwei Jahre oder langer unterbrochen
oder die Anlage wahrend eines Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben wurde.
Die Fristen kdnnen aus wichtigem Grund auf Antrag verlangert werden (§ 18 Ab-
satz 6 BetrSichV).

10. Eisenbahnverkehr

10.1  Grundsatzlich gelten die Abstandsflachen nach Landesbauordnung. Abstande zu
den Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken
der Bahn. Sie sind einzuhalten.

10.2  Eigentumer haben dafur Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des Grundstucks
keine Gefahren fur den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahn-betrieb
auf der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten gestort, gefahrdet oder
behindert wird.

10.3  Beim Einsatz von Kranen und Hebegeraten im Gefahrenbereich der Eisenbahnbe-
triebsanlage ist ein Uberstreichen der Gleisanlage auRerhalb von Sperrpausen
auszuschlielden.

10.4  Oberflachen- und Abwasser durfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden.

10.5 Gehdlze und Straucher sind in ihrer Aufwuchshohe so zu wahlen, dass deren
Uberhang nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeintrachtigen kann. Bau-
me und Straucher mussen durch ihre artbedingte Wuchshdhe soweit vom Gleis
entfernt sein, dass bei Windwurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbe-
triebes nicht gefahrdet wird.

10.6  Beleuchtungseinrichtungen mussen so gestaltet werden, dass eine Blendung des
Eisenbahnbetriebes oder eine Verfalschung von Signalen der Eisenbahn ausge-
schlossen ist.

10.7  Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschitterungen zahlen, sind
zu dulden.

10.8  Aufgrund der Nahe zur Bahnoberleitung konnen empfindliche elektronische Gera-
te in ihrem Gebrauch eingeschrankt sein. Abwehranspruche bestehen nicht.

10.9  Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emis-
sionen (insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B.
durch Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.),
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fiihren kdnnen. Gegen die aus
dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von dem
Bauherrn auf eigene Kosten geeignete SchutzmalRnahmen vorzusehen bzw. vor-
zunehmen.
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10.10 Anspriche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewohnlichen Betrieb der Ei-
senbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn,
Grundstickseigentimers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.
Insbesondere sind Immissionen wie Erschutterung, Larm, elektromagnetische Be-
einflussungen, Funkenflug und dergleichen, die von Bahnanlagen, dem gewoéhnli-
chen Bahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen ausgehen, entschadigungs-
los hinzunehmen.

Entscheidungsgrundlagen / Antragsunterlagen

Nachfolgend aufgeflhrte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-

des:

Ordner 1 von 4

Nr.

Benennung

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

Antrag

1.1

Antrag flr eine Genehmigung oder eine Anzeige nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) — Formular 1.1

1.2

Kurzbeschreibung

1.3.1

Kostenlbernahmeerklarung

1.3.2

Vollmacht

1.3.3

Antrag auf Absehung von der 6ffentlichen Bekanntmachung nach § 16 (2)
BImSchG

1.3.4

Ausstellungsvermerk

Lageplane

2.1

Auszug aus der Topographischen Karte 1:25.000

2.2

Grundkarte 1:5.000

2.3.1

Ubersichtsplan (Auszug aus der Liegenschaftskarte) 1:2.000

232

Auszlige aus dem Liegenschaftskataster (Flurstlicks- und Eigentiimernach-
weise)

233

Baulastverpflichtungserklarung

2.4.1

Lageplan Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

242

Abstandsflachenplan Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

243

Rohrleitungsplan Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

2441

Lageplan Abtankung mit Verwaltung 1:2.000

2442

Abstandsflachenplan Abtankung mit Verwaltung 1:500

2451

Lageplan Mistlager 1:2.000

245.2

Abstandsflachenplan Mistlager 1:500
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Nr. Benennung
2.4.6.1 |Lageplan Warmetechnik 1 :2.000
2.4.6.2 |Abstandsflachenplan Warmetechnik 1:500
2.4.7.1 |Lageplan Pelletheizung 1:2.000
2.4.7.2 |Abstandsflachenplan Pelletheizung 1:500
2511 Ansichten Nord, Sud, Ost, West Abtankung mit Verwaltung 1:100
2.5.1.2 | Schnitt A-A Abtankung mit Verwaltung 1:100

2.5.1.3 |Erdgeschoss Abtankung mit Verwaltung 1:100
2.5.1.4 |1. Obergeschoss Abtankung mit Verwaltung 1:100
2.5.2.1 |Ansichten Mistlager 1:100

2.5.2.2 |Erdgeschoss und Schnitt A-A Mistlager 1:100

253 Grundungs-Fundamentplan Biofilter Rindergulleanlage 10 MW Biomethan
350 Tt 1:50

254 Waschwasserschacht Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:20

255 Vorgrube (Rindergiillelagertank) Rindergllleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt
1:100

2.5.6 Fermenter 1 Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:100
258 Garrestlager 1 Rindergilleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:100
2.5.9.1 |Ansichten Nord und Sud Warmetechnik 1:100

2.59.2 Erdgeschoss, Schnitt A-A, Ansicht West Warmetechnik 1:100

2.5.10 Grindungs-Fundamentplan Verdichterstation Rindergilleanlage 10 MW Bio-
methan 350 Tt 1:50

2.5.11 Kondensatschacht Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:20

2512 Grindungs-Fundamentplan Entschwefelungsanlage Rindergtlleanlage 10
MW Biomethan 350 Tt 1:50

2513 Grindungs-Fundamentplan Aktivkohlefilter Rindergtlleanlage 10 MW Biome-
than 350 Tt 1:50

2514 Schalplan BHKW-Container 1:50
2.5.15 Bewehrungsplan BHKW-Container 1:50 & 1:25

2.5.16 Grindungs-Fundamentplan Lifter Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350
Tt 1:50

2517 BGAA 2000 Fundamentplan (geschwarzt) 1:50
2.5.18 Erdgeschoss, Schnitt A-A, Ansichten Pelletheizung 1:100
2.5.19 Schal- und Bewehrungsplan Notfackel 1:25

2.5.20 Musterzeichnung Behalter Anschluss 1:20
26.1 Hohenplan Rindergtlleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500
26.2 Hohenschnitte Rindergullleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:200
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Nr.

Benennung

2.71

Angaben zum gultigen Flachennutzungs- oder Bebauungsplan oder Satzun-
gen nach §§ 34, 35 BauGB

2.7.2

15. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Schuby

2.7.3

Flachennutzungsplan der Gemeinde Schuby

2.7.4.1

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Arensharde vom 15. Dezember
2023 Jahrgang 15 Ausgabe Nr. 49/2023

Aufstellung der 31. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Schu-
by nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 31 ,Biogasanlage
Weideweg“ gemal § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) der Gemeinde Schuby

2742

31. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Schuby

Begriindung zur 31. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde
Schuby ,Biogasanlage Weideweg*

Zusammenfassende Erklarung zur 31. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Schuby

2743

Satzung der Gemeinde Schuby Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 31 ,Biogasanlage Weideweg*

Vorhabenbeschreibung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 ,Bio-
gasanlage Weideweg“ der Gemeinde Schuby

Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 ,Biogasanlage
Weideweg"“ der Gemeinde Schuby

Ordner 2 von 4

Nr.

Benennung

Anlage und Betrieb

Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrichtungen und
Nebeneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren

3.2

Angaben zu verwendeten und anfallenden Energien

3.3

Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten — Ubersicht —
Formular 3.3

3.4

Betriebsgebdude, Maschinen, Apparate, Behalter — Formular 3.4

3.5

Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren
Stoffstromen — Formular 3.5

3.5.1

Sicherheitsdatenblatter der gehandhabten Stoffe

3.5.1.1

Schwefelsaure 60%, 78% und 96%

3.5.1.2

Sauerstoff verdichtet

3.5.1.3

Impragnierte Aktivkohle Siloxa ACO|dotiert[s]

3.5.1.4

ADBLUE

3.5.1.5

SENTRON ™M¢ CG 40 PLUS

3.5.1.6

eronex Kuhlerfrostschutz Premium
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Nr. Benennung
3.5.1.7 |KRONOFLOC
3.5.1.8 |SensoPower liquid Co Plus
3.5.1.9 |Biogas
3.5.1.10 |Methan, verdichtet
3.5.1.11 |Kohlendioxid (Kohlensaure, CO2)
3.5.1.12 |Kohlendioxid, tiefgekunhlt, flissig
3.5.1.13 |Ammoniak, wasserfrei
3.5.1.14 | Schwefelwasserstoff
3.5.1.15 |Natronlauge 25%
3.7.1 Aufstellungsplan REV 1
3.7.2 BHKW-Aufstellung BGA Schuby REV 1 ohne Kihlung
3.7.3 Entschwefelung Layout Grundriss + Ansichten
3.74 Biogas-Notfackel LTC 15,6 VZE
3.7.6 Feststoffdosierer 2xBF25-3+BHS+B
3.7.7 Dosierstation FeCl Aufstellung Tank
3.7.8 Dosierstation FeCl-Tankbeftllsystem
3.8.1.1 |Rindergulle & Mist Einsatz 350 Tt Blockschaltbild
3.8.1.2 |BGAAPID PFD BUP
3.8.1.3 |CO2 PID PFD Liquid CO2
3.8.1.4 |Biogas Entschwefelung P&ID
3.8.3 Rohrleitungs- und Instrumentenflielbilder (R+l)

PID — Fermentation 350 Tt
3.91 Biogasaufbereitungsanlage BGAA1800 CAX230604 Rev.0 — Projekt BMAA
Schuby

3.9.2 CO2-Verflussigungsanlage 40TPD — Projekt BMAA Schuby
3.9.3 Allgemeine Anlagenbeschreibung Biofilter
3.94 Entschwefelungsanlage 23045901X Auszug
3.95 Technisches Datenblatt Biogasfackelanlage LTC 15,6
3.9.6 Vorschubrostkessel 463 — 500 kW Technische Daten
3.9.10 APROVIS Aktivkohlefilter ActiCo-Pro-1800C/3-1-IK Technische Spezifikation
Ordner 3 von 4

Nr. Benennung

Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

Art und Ausmal aller luftverunreinigenden Emissionen einschlielich Geru-
chen, die voraussichtlich von der Anlage ausgehen werden
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Nr.

Benennung

4.2

Betriebszustand und Emissionen von staub-, gas- und aerosolférmigen luftver-
unreinigenden Stoffen sowie Geriichen — Formular 4.2

4.4

Emissionsquellenplan Rindergtlleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

4.6.1

Schallemissionen

46.2

Emissionsquellenplan-Schall Rindergtilleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt
1:500

4.10.1

Erweiterung der Biogasanlage am Standort der Bioenergie Schuby GmbH —
Schornsteinhdhenbestimmung, Bericht Nr. M178328/01, 31.01.2024, Mller-
BBM Industry Solutions GmbH

4.10.2

Niersberger Wohn- und Anlagenbau GmbH & Co. KG — Geruchsimmissions-
prognose Biogasanlage Schuby, Bericht Nr. M178307/01, 08.02.2024, Muller-
BBM Industry Solutions GmbH

4.10.3

Erweiterung der Biogasanlage am Standort der Bioenergie Schuby GmbH —
Schalltechnische Untersuchung zum immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren, Bericht Nr. M178858/01, 19.01.2024, Miller-BBM Industry
Solutions GmbH

Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung

Vorgesehene Malinahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schadli-
che Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung der Emissionen so-
wie zur Messung von Emissionen und Immissionen — Angaben zur Emissions-
minderung

5.2

R&I Flielbild Biofilter mit Dosierstation

5.3

Layout Biofilter B-140-H

5.4

Abluft-/Abgasreinigung — Formular 5.4

5.5

Verweilzeit Biogas

Anlagensicherheit

6.1

Anwendbarkeit der Storfall-Verordnung (12. BImSchV) — Formular 6.1

6.1.1

Anwendung der Storfallverordnung

6.1.2

Storfallberechnung

6.2.1

Technische und organisatorische Schutzmaflnahmen zur Verhinderung von
und Begrenzung von Storfallen

6.2.2

Bioenergie Schuby GmbH — Gutachten zur Bewertung der Abstandsverhaltnis-
se zur Wahrung des Abstandsgebotes im Sinne § 50 BImSchG, Bericht Nr.
M178024/01 Version2, 24.04.2024, Miller-BBM Industry Solutions GmbH

Arbeitsschutz

7.1

Vorgesehene MalRhahmen zum Arbeitsschutz

7.2

Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen — Formular 7.2

7.31

Explosionsschutz, Zonenplan — Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt
1:500
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Nr. Benennung

7.3.2 Explosionsschutz, Zonenplan-Schnitte — Rindergtlleanlage 10 MW Biomethan
350 Tt 1:200

7.6.1 Herstellererklarung Warmestrahlung Notfackel LTC 15,6

7.6.2 AUC 253 — Schuby Genehmigungsunterlagen — Antragsunterlagen gemaf
§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BetrSichV (CO2-Verflussigung)

7.6.3 Prufbericht nach § 18 Absatz 1 Nr. 2 BetrSichV Lagerhalle & Anlage zur Abfll-
lung von tiefgeklhlt verflissigtem CO2 (L-COz2), Auftragsnummer 1B203923
Revision 1.0, 30.11.2024, Technischer Uberwachungs-Verein Thiiringen e.V.

8. Betriebseinstellung

8.1 Vorgesehene MalRnahmen fir den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Absatz 3
BImSchG)

9. Abfille

9.1 Vorgesehene MalRnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von
Abfallen — Formular 9.1

9.6.1 Angaben zu Abfallen

9.6.2.1 |Substratlieferungsvertrag uber die Lieferung von Rindergille und -festmist

9.6.2.2 |Gulle-Lieferanten und Garrest-Abnehmer

Ordner 4 von 4:

Nr. Benennung

10. Abwasser

10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft

10.2 Entwasserungsplan — Entstehungsflachen Regenentwasserung 1:500

10.3 Beschreibung der abwasserrelevanten Vorgange

10.12.1 |Niederschlagsentwéasserung — Formular 10.12

10.12.2 |Angaben zur Niederschlagsentwéasserung

10.13.1 |Erganzung Bodengutachten; Havarieschutz — hydrogeologische Situation,
Durchlassigkeit des Untergrundes, 440311 Schuby — 10 MW+350Tt,
09.09.2024, Geologisches Buro Dipl.-Geologe R. Hempel

10.13.2 |Konzept zur Ableitung von schadlich und nicht schadlich verunreinigtem Nie-
derschlagswasser innerhalb der Umwallung zur BaumafRnahme: Erweiterung
einer Biogasanlage in Schuby, Projektnummer:17/34, 22.11.2024, 1IP GmbH
Westeregeln Ingenieurbilro Invest-Projekt

1. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.1 Beschreibung wassergefahrdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen
wird — Formular 11.1

11.2 Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Vorgrube)
Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 28 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

Nr.

Benennung

lar 11.2 (Garrestlager 1)

Anlagen zum Lagern flissiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 1 Motorendl-Frischél)

Anlagen zum Lagern flissiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 2 Motorenél-Frischél)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 1 Motorendl-Altdl)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 2 Motorendl-Altol)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 1 Harnstoff-Adblue / Ammoniak)

Anlagen zum Lagern flissiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (BHKW 2 Harnstoff-Adblue / Ammoniak)

Anlagen zum Lagern flissiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Warmetechnik)

Anlagen zum Lagern flissiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Biofilter)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Dosierstation Eisen-Chlorid)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Biologische Entschwefelung)

Anlagen zum Lagern flussiger wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formu-
lar 11.2 (Halle Mistlager)

11.3

Anlagen zum Lagern fester wassergefahrdender Stoffe/Gemische — Formular
1.3

11.5

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Fermenter 1)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Fermenter 2)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Fermenter 3)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Fermenter 4)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Nachgarer)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Aktivkonhlefilter)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 1 Motorenél-Frisch-
ol)
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Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 1 Harnstoff-Adblue /
Ammoniak)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 1 Kiihlerschutzmittel)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 2 Motorendl-Frisch-
ol)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 2 Harnstoff-Adblue /
Ammoniak)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (BHKW 2 Kihlerschutzmittel)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Biofilter)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Dosierstation Eisen-Chlorid)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Dosierstation Mikroelement)

Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe/Gemische (HBV Anlagen) — Formular 11.5 (Biologische Entschwefe-

lung)

11.6

Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefahrdender Stoffe/Gemische —
Formular 11.6 (Rindergulle-Leitung)

Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefahrdender Stoffe/Gemische —
Formular 11.6 (Garsubstrat-Leitung)

Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefahrdender Stoffe/Gemische —
Formular 11.6 (Dosierstation Mikroelement)

11.8.1

Angaben zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.8.3.1

Starkniederschlagshéhen und -spenden gemafl KOSTRA-DWD-2020

11.8.3.2

Havarieflachen Rindergulleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

11.8.3.3

Bestimmung Havarievolumen

11.8.3.4

Prufzeugnis Schitz-Tank im Tank

11.8.4

Erganzung Bodengutachten; Havarieschutz — hydrogeologische Situation,
Durchlassigkeit des Untergrundes, 440311 Schuby — 10 MW+350Tt,
09.09.2024, Geologisches Buro Dipl.-Geologe R. Hempel

12,

Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.0.0

Bauordnungsrechliche Antragsunterlagen

12.0.1

Hinweise zu Bauantragen

12.0.2

Erganzung: Abweichung von Bauantragen Halle Pelletheizung + Halle Warme-
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technik

1211

Bauantrag Vorgrube, Fermenter, Nachgarer, Garrestlager, Entschwefelung,
Verdichter-Kiihl-Station, Biogasaufbereitung, CO2-Verfliissigung

12.1.2

Baubeschreibung Vorgrube, Fermenter, Nachgarer, Garrestlager, Entschwefe-
lung, Verdichter-Kihl-Station, Biogasaufbereitung, CO2-Verfliissigung

12.2.1

Bauantrag Aktivkohlefilter, BHKW, Kihler BHKW, Biogasfackel, Biofilter, Do-
sierung Eisen-Chlorid, Fahrzeugwaage, Kondensatschacht

12.2.2

Baubeschreibung Aktivkohlefilter, BHKW, Kihler BHKW, Biogasfackel, Biofil-
ter, Dosierung Eisen-Chlorid, Fahrzeugwaage, Kondensatschacht

12.3.1

Bauantrag Abtankung mit Verwaltung

12.3.2

Baubeschreibung Abtankung mit Verwaltung

12.3.3

Aufstellererklarung bautechnische Nachweise Abtankung mit Verwaltung

12.34

Statistische Erhebungsbdgen Abtankung mit Verwaltung

12.4.1

Bauantrag Mistlager

12.4.2

Baubeschreibung Mistlager

1243

Aufstellererklarung bautechnische Nachweise Mistlager

12.4.4

Statistische Erhebungsbdgen Mistlager

12.5.1

Bauantrag Warmetechnik

12.5.2

Baubeschreibung Warmetechnik

12.5.3

Aufstellererklarung bautechnische Nachweise Warmetechnik

12.5.4

Statistische Erhebungsbdgen Warmetechnik

12.6.1

Bauantrag Pelletheizung

12.6.2

Baubeschreibung Pelletheizung

12.6.3

Aufstellererklarung bautechnische Nachweise Pelletheizung

12.6.4

Statistische Erhebungsbdgen Pelletheizung

12.4.1

Nachweis Bauvorlageberechtigung — Urkunde

12.4.2

Bauvorlageberechtigung — Versicherungsbestatigung

1243

Bescheinigung zur Listeneintragung — Tragwerksplaner

12.4.4

Nachweisberechtigung Brandschutzplanung — Urkunde

12.5

Brandschutzkonzept, 06.12.2023, Ingenieurbiiro Kelch GmbH

12.6.1

Geotechnisches Bodengutachten, 440311 Schuby — 10 MW+350Tt,
09.08.2024, Geologisches Buro Dipl.-Geologe R. Hempel

12.6.2

Anlagen zum Bodengutachten

12.6.3

Erganzung Bodengutachten; Havarieschutz — hydrogeologische Situation,
Durchlassigkeit des Untergrundes, 440311 Schuby — 10 MW+350Tt,
09.09.2024, Geologisches Buro Dipl.-Geologe R. Hempel

12.7.1

Grundflachenzahl GRZ

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 31 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

Nr. Benennung

12.7.2 Herstellungskosten

12.7.3 Umbauter Raum

12.9.1 Abrissflachen Rindergllleanlage 10 MW Biomethan 350 Tt 1:500

12.9.2 Ubersichtsplan Biogasanlage Schuby Planung-Bestand

13. Natur, Landschaft und Bodenschutz

13.1 Angaben zum Betriebsgrundstiick und zur Wasserversorgung sowie zu Natur,
Landschaft und Bodenschutz — Formular 13.1

13.4.1 Ausgangszustandsbericht

13.4.2 Prufung auf Notwendigkeit zur Erstellung eines vollumfanglichen Ausgangszu-
standsberichts (AZB), Bericht Nr. M177247/01, 02.02.2024, Miiller-BBM In-
dustry Solutions GmbH

13.51 Angaben zum Ausgangszustandsbericht (AZB)

13.5.2 Prifung auf Notwendigkeit zur Erstellung eines vollumfanglichen Ausgangszu-
standsberichts (AZB) vom 02.02.2024, Muller-BBM Industrie Solutions GmbH,
Bericht Nr. M177247/01

14. Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

141 Klarung des UVP-Erfordernisses — Formular 14.1

14.3 Angaben zur Ermittlung und Beurteilung der UVP-Pflicht flr Anlagen nach
dem BImSchG — Formular 14.3

143 a UVP-Pflicht oder Einzelfallprifung — Formular 14.3b

14.3b Vorprifung des Einzelfalls (,A“- und ,S*Fall) gemal Anlage 3 UVPG

14.4 Schutzgebiete

15. Chemikaliensicherheit
— Entfallt -

16. Anlagespezifische Antragsunterlagen
— Entfallt -

17. Sonstige Unterlagen

17.1.1 Angaben zu Feuerungsanlage gemalf} 44. BImSchV

17.1.2 Anzeige zum Anlagenregister fur mittelgrol’e Feuerungs-, Gastrubinen- oder
Verbrennungsmotoranlagen — 44. BImSchV — BHKW 1 emissionsrelevante
Anderung

17.1.3 Anzeige zum Anlagenregister fur mittelgrol3e Feuerungs-, Gastrubinen- oder
Verbrennungsmotoranlagen — 44. BImSchV — BHKW 2 Neuerrichtung
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B Begrundung
| Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach § 16 BImSchG

Die Firma Bioenergie Schuby GmbH, Karl-Zucker-Stralte 1a in 91052 Erlangen
hat mit Datum vom 29. November 2023 beim Landesamt fur Umwelt den Antrag
auf eine Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer Anlage zur biologischen
Behandlung von Giille zur Biogaserzeugung (Biogasanlage) gestellt.

Der Standort der ortsfesten Anlage befindet sich auf dem Grundstlick Weideweg
14a in 24850 Schuby, Gemarkung Schuby, Flur 7, Flursticke 11/1, 24, 25, 27, 30,
32 und 14/3).

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende MaRnahmen realisiert werden:
« Erhéhung des Durchsatzes an Gille auf 350.000 t/a

* Erweiterung der Produktionskapazitat der Biogasanlage auf 19,9 Mio. Nm3/a
Rohbiogas

* Neubau einer Halle zur Annahme der angelieferten Rindergulle und Burofla-
chen [Lange = 25,02 Meter, Breite = 22,00 Meter]

* Neubau einer Halle zur Annahme und Zwischenlagerung von angeliefertem
Mist (Lagerbunker mit Krananlage, Feststoffdosierer und Nebenanlagen)
[Lange = 33,19 Meter, Breite = 29,74 Meter]

» Errichtung Fermentation (vier Fermenter mit Durchmesser = 23 Meter, Hohe =
23 Meter; Nettovolumen (Vnetto) = 8.514 m*® und ein Nachgarbehalter mit Durch-
messer = 23 Meter, HOhe = 23 Meter, Vietto = 8.514 m3)

» Errichtung Garrestlager (zwei Lagerbehalter mit Durchmesser = 26 Meter;
Hohe = 8 Meter, Vnetto =3.770 m3)

» Errichtung Gasentschwefelung

» Eigenstrom-BHKW (zwei BHKW mit jeweils einer Feuerungswarmeleistung
(FWL) von 1,317 Megawatt mit Schornstein und Aktivkohlefilter

» Errichtung Biogasaufbereitung als Druckwechseladsorptionsanlage (Rohbio-
gasverarbeitung maximal 2.000 Nm?/h)

» Errichtung CO2-Verflissigung (Produktionskapazitat CO: flussig = 1.688 kg/h)
mit zwei CO2-Gasspeichern (Lagermenge je 60 t) und einer CO2-Abfiillanlage

« Errichtung einer Notfackel

» Errichtung einer Abluftbehandlung Biofilter-Anlage (Lange = 15,1 Meter, Breite
= 10,1 Meter, Hohe = 1,8 Meter, Volumenstrom = 20.175 m?¥h) und einem sau-
ren Wascher mit einem Schwefelsaure-Lagerbehalter

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 33 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

2.1

« Errichtung Pelletheizkessel (Thermische Leistung = 500 kW) mit Pellet-Silo
(Volumen = 30 m?), Schornstein und Aschecontainer

« weitere Nebenanlagen (z. B. Waage) einschlie3lich dazugehdriger Leitungs-
netze und befestigter Fahrwege

« Stilllegung der vorhandenen Bestandsanlage
* Rilckbau Substratlager-Behalter 1, 3, 5 bis 8

* Ruckbau Klarbecken
Genehmigungsverfahren

Die beantragte Anderung der Biogasanlage am oben genannten Standort bedarf
einer Genehmigung nach § 16 BImSchG, da das Vorhaben in besonderem Male
geeignet ist, schadliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, erheblich zu benachteili-
gen oder erheblich zu belastigen.

Die beantragte Anderung betrifft eine Anlage zur biologischen Behandlung von
Guille, soweit die Behandlung ausschlie3lich zur Verwertung durch anaerobe Ver-
garung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazitat von 100 Tonnen
oder mehr je Tag.

Sie fallt daher unter die Nummer 8.6.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, so dass
gemal § 2 Absatz 1 Nummer 1a der 4. BImSchV ein formliches Genehmigungs-
verfahren gemaf § 10 BImSchG durchgefiihrt wurde.

Daruber hinaus handelt es sich bei der Biogasanlage um eine Anlage nach Artikel
10 in Verbindung mit Anhang | der Industrieemissions-Richtlinie — IED (Richtlinie
2010/75/EU vom 24. November 2010).

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienuber-
greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
standige Behorde fur die Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens.

UVP-Pflicht

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben nach Nummer
8.4.2.1 der Anlage 1 zum Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG).
Anlasslich des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurde ge-
maf §§ 5 und 9 UVPG in einer allgemeinen Vorprufung des Einzelfalles nach § 7
Absatz 1 UVPG festgestellt, ob fur das Vorhaben eine Umweltvertraglichkeitspru-
fung durchzuflhren ist.

In der 15. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Schuby ist der Be-
reich der Biogasanlage als sonstiges Sondergebiet — Biogas mit benachbarten
Flachen zur Abwasserbeseitigung/Regenwasserruckhaltung ausgewiesen. Um
den Umbau und die Erweiterung der bestehenden Biogasanlage zu gewahrleisten,
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hat die Gemeinde Schuby die 31. Anderung des Flachennutzungsplans sowie den
neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 31 ,Biogasanlage Weideweg* be-
schlossen. Die 31. Anderung des Flachennutzungsplans und der vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 31 ,Biogasanlage Weideweg sind inzwischen in Kraft
getreten. Das Vorhabengebiet ist bereits durch die vorhandene Anlage gepragt
und vorbelastet. Es sind keine besonderen ortlichen Gegebenheiten gemal der in
Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgefuhrten Schutzkriterien bekannt.

Im Zuge des Anderungsvorhabens wird eine komplett neue Biogasanlage errich-
tet. Durch das Vorhaben ist der Verlust oder die Entwertung von wertvollen Le-
bensraumen nicht zu erwarten. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt auf dem
Gelande der bereits bestehenden Biogasanlage. Fir die Neuversiegelung ist der
Ruckbau der vorhandenen Biogasanlage zu Gute zu halten. Der Ausgleich wird im
Bebauungsplan der Gemeinde abgearbeitet.

Die Einflisse des Vorhabens auf das Landschaftsbild werden als gering einge-
stuft.

Die Inputmengen sollen von 240.000 Tonnen/Jahr auf kiinftig 350.000 Tonnen/Jahr
steigen. Zusatzliche Abwassermengen werden nicht erzeugt, die er-zeugten Gar-
reste werden im Tausch mit der gelieferten Gulle abgefahren.

Durch die Anderung der Lage und Erhéhung der Inputstoffe wird keine wesentliche
Veranderung der Gerauschsituation im Umfeld der gesamten Biogasanlage erwar-
tet. Auch ist keine wesentliche Veranderung der Geruchssituation zu befurchten,
da die Lagerung in geschlossenen Systemen erfolgt. Anhaltspunkte, die auf erheb-
liche Auswirkungen der Immissionen durch Luftschadstoffe hin-weisen, sind nicht
vorhanden.

Die Uberschlagige Prifung der nach Anlage 2 des UVPG eingereichten Unterlagen
des Vorhabentragers hat somit ergeben, dass eine Umweltvertraglichkeitsprifung
nach Einschatzung des Landesamtes fur Umwelt unter Berucksichtigung der in
Anlage 3 zum UVPG aufgefuhrten Kriterien nicht erforderlich ist, da das Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25
UVPG zu berucksichtigen waren.

Das Ergebnis der Vorprifung ist am 8. April 2024 entsprechend § 5 UVPG im amt-
lichen Verdffentlichungsblatt (Amtsblatt fur Schleswig-Holstein) und im Internet auf
der Seite des LfU unter www.schleswig-holstein.de/LfU bekannt gemacht worden.

Im Rahmen der Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen haben sich auch
durch die Behordenbeteiligung keine Hinweise oder Sachverhalte ergeben, die
eine gegenteilige Entscheidung oder erneute Prifung begriindet hatten.

Erfordernis einer Vertraglichkeitsprufung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Projekte vor ihrer
Zulassung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Ge-
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biets zu Uberprufen, wenn sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen.

Far die Natura 2000-Vertraglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeu-
tung, die sich auf die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets und die fur sie
malfgeblichen Bestandteile auswirken kdnnen.

Erheblich sind Beeintrachtigungen dann, wenn sie drohen, die fur ein Gebiet fest-
gelegten Erhaltungsziele zu gefahrden. Schutz und Kompensationsmalinahmen
sind bei der Beurteilung zu berucksichtigen.

Das nachstgelegene Natura 2000-Gebiet DE 1423-393 ,|Idestedterweger Geest-
landschaft” befindet sich in einer Entfernung von circa drei Kilometern zum Anla-
genstandort. Es liegen daher keine Anhaltspunkte flr erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen vor (siehe Angaben zur Umweltvertraglichkeit).

Eine Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.
Behdrdenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Neunten Verordnung zur Durchflihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber das Genehmigungsver-
fahren — 9. BImSchV) von folgenden Behorden, deren Aufgabenbereiche durch
das Vorhaben berluhrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:

* Kreis Schleswig-Flensburg mit den Fachbereichen:
— Bauaufsicht
— Brandschutz
— Denkmalschutz
— Naturschutz
— Boden- und Grundwasserschutz
— Wasserwirtschaft
— Abfallrecht
— Veterinarmedizin und Verbraucherschutz
— Stralkenverkehr

* AmtArensharde fur die Gemeinde Schuby, Silberstedt

« Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord, Standort Kiel
» Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Nord, Hamburg

« Eisenbahn-Bundesamt, Aul3enstelle Hamburg/Schwerin, Hamburg

» Eider-Treene-Verband, Pahlen

Die von diesen Behdrden eingegangenen Stellungnahmen wurden im Genehmi-
gungsbescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hinweisen
berucksichtigt.
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2.5

26

2.7

Unterrichtung der Umweltverbande

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden Unterlagen zum geplanten Vor-
haben an die folgenden anerkannten Naturschutzverbande versandt:

+ AG-29 - Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG anerkannten Natur-
schutzverbande in Schleswig-Holstein, Kiel

* Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Schleswig-Holstein e. V., Kiel

* Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein e. V., Neumunster

Von den Naturschutzverbanden wurden keine Bedenken oder Einwendungen ge-
gen das Vorhaben erhoben.

Bekanntmachung / Auslegung

Nach § 10 Absatz 3 BImSchG in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der 9. BImSchV hat-
te das Landesamt fir Umwelt das Vorhaben im amtlichen Veréffentlichungsblatt
(Amtsblatt fur Schleswig-Holstein) und aul3erdem entweder im Internet oder in den
ortlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standortes der Anlage verbreitet
sind, offentlich bekannt zu machen.

Diese offentliche Bekanntmachung erfolgte am 8. April 2024:
* im Amtsblatt fur Schleswig-Holstein

e zusatzlich im Internet auf der Seite des LfU unter
www.schleswig-holstein.de/LfU

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang
und zu moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, lagen in der
Zeit von 15. April 2024 bis 14. Mail 2024 zur Einsicht bei folgenden Behorden aus:

Zusatzlich lagen der Antrag und die Antragsunterlagen bei folgenden Behdrden
aus:

« Landesamt fur Umwelt, Standort Nord, Bahnhofstral3e 38, 24937 Flensburg
 AmtArensharde, HauptstralRe 41, 24887 Silberstedt

Einwendungen

Innerhalb der Einwendungsfrist in der Zeit vom 15. April 2024 bis zum 14. Juni
2024 sind gegen das Vorhaben keine Einwendungen eingegangen.

Der fur den 31. Juli 2024 vorgesehene Erorterungstermin fand daher nicht statt.
Erdrterungstermin

Das Landesamt fur Umwelt hat festgestellt, dass die Voraussetzungen fur den
Wegfall des Erdrterungstermins nach § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der
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9. BImSchV vorliegen. Das Entfallen des Erorterungstermins wurde am 15. Juli
2024 offentlich bekannt gemacht.

! Sachprifung

Die Voraussetzungen fir die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in § 6
BImSchG aufgefuhrt. Danach muss die Erfullung der sich aus § 5 BImSchG und
einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden Pflich-
ten sichergestellt sein und es durfen keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage
entgegenstehen.

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens gepruft worden, ob die sich aus § 5
BImSchG ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger An-
lagen erflllt werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vor-
habens keine Griinde ergeben hat, die einer positiven Entscheidung Uber die Zu-
lassigkeit des Vorhabens in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge entgegen-

stehen.
1. Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG
1.1 Schutz- und Abwehrpflicht vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen

Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen flr die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heil3t, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG).

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufuh-

11}

ren.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
durch Larm-, Geruchs- und Schadstoffemissionen hervorgerufen werden kénnen.

Die Anforderungen gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fur die All-
gemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kdnnen.

1.1.1  Larm

Durch das geplante Vorhaben ist eine Erhdhung der Schallemissionen nicht zu er-
warten. Die Inputmenge wird erhdht, die Abfahrt der Garreste erfolgt direkt bei der
Ruckfahrt der Fahrzeuge. Die Planung wurde gutachterlich untersucht und bewer-
tet, es ergibt sich keine erhebliche Belastigung durch Larm in der Nachbarschaft.
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1.2

Geruch

Laut den eingereichten Unterlagen wird die Emissionssituation durch die geander-
te Betriebsweise der Anlage zu keiner wesentlichen Belastigung in der Nachbar-
schaft fuhren. Die Lagerung erfolgt in geschlossenen Systemen. Die neuen Syste-
me wurden gutachterlich untersucht und bewertet. Es ergibt sich keine erhebliche
Belastigung durch Gerlche in der Nachbarschaft.

Schadstoffe

Durch das geplante Vorhaben ist keine wesentliche Erhohung der Schadstoffemis-
sionen zu erwarten. Die Einhaltung der Grenzwerte und der TA Luft wird sicherge-
stellt.

Durch die CO2-Verflissigung wird das Restgas der Biogasaufbereitung genutzt
und der Methanschlupf wieder der Biogasanlage zugefuhrt.

Die BHKW (neu und umgesetzt) halten die aktuellen Grenzwerte der 44. BImSchV
ein.

Mitteilungspflichten

Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zustandigen Behorde, da-
mit im Falle einer Stérung des Betriebes frihzeitig geeignete Mallnahmen ergriffen
werden kdnnen und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ge-
schutzt werden.

Als bedeutsame Storung im Sinne der Auflage 2.2.1 wird ein Ereignis wie ein
schwerer Unfall oder ein Schadensfall oder sonstige Stérung des bestimmungsge-
malen Betriebes mit nicht unerheblichen Auswirkungen definiert (z. B. Austritt
nicht unbedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen). Das alleinige Ansprechen
von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne einen Stoffaustritt, Scha-
densfall oder ahnlichem I6st in der Regel noch keine Meldepflicht aus.

Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfugbaren Technik entsprechenden MalRnahmen, das
heillt vorbeugende Mallnahmen gegen die Entstehung potentiell schadlicher Um-
welteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG).

Die Anforderungen gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belastigungen getroffen
werden, insbesondere durch die den Stand der Technik entsprechenden Malinah-
men.

Die TRAS 120 enthalt fur Biogasanlagen die
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1.3

1.4

« dem Stand der Technik im Sinne von § 3 Absatz 6 BImSchG und

« dem Stand der Sicherheitstechnik im Sinne des § 2 Nummer 10 der Zwolften
Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(12. BlImSchV - Storfallverordnung)

entsprechenden sicherheitstechnischen Regeln und Erkenntnisse.

Die Umsetzung des Stands der Technik ist in den Antragsunterlagen in Verbindung
mit den Auflagen unter 2.2 dargelegt bzw. sichergestellt.

Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle
verwertet und nicht zu verwertenden Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden.

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht mdglich
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fihrt als die Verwertung. Die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und den sonstigen fur die Abfalle geltenden Vorschriften.

Durch das Vorhaben wird es keine wesentlichen Anderungen bezliglich der Abfélle
geben. Bei den anfallenden Garresten handelt es sich nicht um Abfalle, sie werden
als Wirtschaftsdlinger von den liefernden landwirtschaftlichen Betrieben weiter ge-
nutzt.

Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4
BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

In der Biogasaufbereitungsanlage wird das Biogas zu einer fur die Einspeisung in
das offentliche Gasversorgungsnetz geeigneten Qualitat aufbereitet.

Der erzeugte Strom und die erzeugte Warme aus den Blockheizkraftwerken wer-
den auf der Anlage verbraucht. Hierbei werden diese eigenbedarfsgefuhrt betrie-
ben. Eventuelle Uberschussige Strommengen werden in das Netz des regional ta-
tigen Versorgers eingespeist.

Die thermische Energie dient im Wesentlichen der Aufrechterhaltung der Betriebs-
temperaturen von Fermentern und Nachgarer.

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 40 von 48



digitale Ausfertigung / Kopie

1.5

Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anla-
ge oder dem Anlagengrundstlck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden kénnen (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Mit den in dem Antrag beschriebenen MalRnahmen nach eventueller Betriebsein-
stellung ist sichergestellt, dass von der Anlage oder dem Anlagengrundstuck keine
schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden konnen.

Fir das beantragte Vorhaben war ein Ausgangszustandsbericht in acht Stufen ge-
maf EU-Leitlinie nicht erforderlich.

Die Prufung zeigt, dass auf dem Anlagengelande der Bioenergie Schuby GmbH
ein Eintrag der anlagenspezifischen relevanten gefahrlichen Stoffe in Boden und
Grundwasser nicht ausgeschlossen werden kann.

Von zehn ermittelten relevanten gefahrlichen Stoffen (rgS) werden drei rgS auf
dem Anlagengrundstick der Bioenergie Schuby GmbH in Mengen gehandhabit,
welche oberhalb der Mengenschwelle fur oberirdische AwSV-Anlagen nach AZB-
Arbeitshilfe liegen. Fur diese rgS kann daher eine Verschmutzungsmaglichkeit von
Boden und Grundwasser nicht per Definition ausgeschlossen werden, weshalb
Einzelfallprifungen der Lager- und Handhabungsbedingungen in Bezug auf die
tatsachlichen Umstande und der daraus resultierenden Verschmutzungsmaoglich-
keit durchgefiihrt wurden.

Diese Einzelfallprifungen auf Grundlage der zur Verfugung gestellten Unterlagen
fur die untersuchten Lager- und Handhabungsorte ergab, dass die in Abschnitt 4.6
definierten Bedingungen fur das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands erfullt wer-
den.

Da die Anlage mit den von der Anlagenbetreiberin geplanten Sicherungsmalinah-
men errichtet und betrieben wird, kann unter Berucksichtigung der genannten Ziel-
vorgaben (ZV) ein Eintrag der rgS in Boden oder Grundwasser vernunftigerweise
ausgeschlossen werden, wodurch ein Ausnahmetatbestand nach § 10 Absatz 1a
Satz 2 BImSchG vorliegt.

Somit kann in diesem Fall auf die Erstellung eines vollumfanglichen Ausgangszu-
standsberichts fur Boden und Grundwasser mit acht Stufen nach EU-Leitlinie ab-
gesehen werden.

Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

Von den auf der Grundlage des § 7 BImSchG erlassenen Verordnungen ist fur den
Antragsgegenstand die Zwdlfte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung — 12. BImSchV) anzuwenden.
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Die Anlage fallt in den Anwendungsbereich der 12. BImSchV. Es handelt sich um
einen Betriebsbereich, wenn gefahrliche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die die
im Anhang | Spalte 4 genannten Mengenschwellen Gberschreiten:

Nr. Gefahrenkategorien gemaf Verord- | CAS-Nr.! Mengen- Mengen-
nung (EG) Nr. 1272/2008, nament- schwelle schwelle Be-
lich genannte gefahrliche Stoffe Betriebs- triebsberei-

bereiche nach | che nach § 1
§ 1 Absatz 1 Absatz 1

Satz 1 Satz 2
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5
1 Gefahrenkategorien
1.2 |P Physikalische Gefahren
1.2.2 P2 Entziindbare Gase, Kategorie 1 — 10.000 kg 50.000 kg

oder 2

Die maximal mogliche Biogasmenge gemal der 12. BImSchV betragt nach der
Anderung circa 43.478 kg.

Die hier beantragten Anderungen fUhren zu einer storfallrelevanten Anderung der
Biogasanlage.

Durch ein entsprechendes Gutachten wurde nachgewiesen, dass keine erhebliche
Gefahrenerh6hung ausgeldst wird und die Sicherheitsabstande eingehalten wer-
den bzw. die Auswirkungen und Gefahrdungen im Bereich der Bahnschienen nicht
erheblich sind.

Betreiber einer Anlage, die in den Anwendungsbereich der Storfallverordnung fal-

len, haben die erforderlichen Vorkehrungen zur treffen, um Storfalle zu verhindern.
Hierzu gehort die Erstellung eines schriftlichen Konzeptes gemaf § 8 der

12. BImSchV. Dieses liegt vor und ist gegebenenfalls an vorhandene Anderungen

anzupassen.

Des Weiteren sind die Informationen fiir die Offentlichkeit gemaR § 11 der
12. BImSchV zu aktualisieren, was sich in Auflage 2.2.8.2 wiederfindet.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Anderung der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behdrden, deren Belange durch das Vorhaben berlhrt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

1

Registriernummer des Chemical Abstracts Service.
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3.1

3.2

3.3

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit:

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der 31. Flachennutzungsplanan-
derung der Gemeinde Schuby, der das Gebiet als sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung Biogasanlage ausweist. Das Gebiet des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 31 ,Biogasanlage Weide" der Gemeinde Schuby befindet
sich im norddstlichen Teil des Flachennutzungsplans und umfasst die Flache der
geplanten Neuanlage in ihrer finalen Ausdehnung. Nach der Errichtung der Neu-
anlage wird fiir eine Ubergangszeit die Altanlage mit eingebunden. Die Altanlage
soll nach diesem Ubergangszeitraum aufRer Betrieb gehen und zuriickgebaut wer-
den.

Die Vorgaben des Bebauungsplans werden eingehalten.

Soweit sich die geplanten MalRnhahmen auf Bereiche aulierhalb des Bebauungs-
plans Nr. 31 erstreckten, ist das Vorhaben als sonstiges Vorhaben im Aul3enbe-
reich gemaf § 35 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) einzustufen.

Die Vorgaben des Flachennutzungsplans werden eingehalten.

Dass sonstige offentliche Belange entgegenstehen konnten, ist nicht erkennbar.
Eine Beteiligung der fir diese Belange zustandigen Behdrden hat keine Hinweise
gegen das Vorhaben ergeben. Die mitgeteilten Auflagen und Hinweise sind, so-
weit dafur eine Rechtsgrundlage aus dem Fachrecht gegeben war, berlcksichtigt
worden.

Fir das geplante Vorhaben hat die Gemeinde Schuby am 16. Mai 2024 das ge-
meindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

Die ErschlieRung ist gesichert durch die vorhandene Grundstuckszufahrt zum Be-
triebsgelande Uber die Gemeindestralle ,Weideweg®.

Somit ist das beantragte Vorhaben bauplanungsrechtlich zulassig.
Arbeitsschutz:

Die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord wurde in diesem
Verfahren beteiligt. Die mitgeteilten Auflagen und Hinweise wurden in den Geneh-
migungsbescheid Ubernommen.

Eingeschlossene Entscheidungen:

In dieser Genehmigung sind gemaf § 13 BImSchG folgende behdrdliche Ent-
scheidungen eingeschlossen:

Baugenehmigung nach § 72 Landesbauordnung (LBO).
Ergebnis

Die Prifung hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.
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Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehor-
de erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG. AuRerdem
wurden ggf. die Abfallvermeidung, die Abfallverwertung und die ordnungsgemale
Abfallbeseitigung gepruft.

Unter Berucksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Festsetzungen
und Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass die Pflichten fur Betreiber geneh-
migungsbedurftiger Anlagen gemaf § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des

§ 7 BImSchG und der daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erflllt werden. Es
liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein ho-
heres Schutzniveau insgesamt erreichbar ware.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage — auch aus der Sicht der beteiligten
Fachbehdrden — nicht entgegen.

Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A lll gemaR} § 18 Absatz 1 BImSchG
festgesetzte Frist ist sichergestellt, dass mit der Inbetriebnahme der geanderten
Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem sich die tatsachlichen
Verhaltnisse, die der Genehmigung zugrunde lagen, wesentlich geandert haben.

Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfiillt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen.

C Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

» Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz — BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. 2013 1 S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 84);

» Vierte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. 2017 | S. 1440), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024
| S. 355);

* Neunte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. 1992 | S. 1001), zuletzt gean-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

» Zwolfte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Storfall-Verordnung — 12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Méarz 2017 (BGBI. 2017 | S. 483, S. 3527), zuletzt geandert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | S. 225),
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« Zweiundvierzigste Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung Uber Verdunstungskihlanlagen, Kuhltirme und
Nassabscheider — 42. BImSchV) vom 12. Juli 2017 (BGBI. 2017 1 S. 2379;
2018 S. 202);

» Vierundvierzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung tber mittelgrof3e Feuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen — 44. BImSchV) vom 13. Juni 2019 (BGBI. 2019 |
S. 804), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022
(BGBI. 20221 S. 1801);

« Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 18. August 2021
(GMBI. Nr. 48-54, S. 1050);

« Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. Au-
gust 1998 (GMBI. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt geadndert durch Anderungsver-
waltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

» Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschim-
missionen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundesanzeiger
Nummer 160);

* Landesverordnung Uber die zustandigen Behoérden nach immissionsschutz-
rechtlichen sowie sonstigen technischen und medienltbergreifenden Vorschrif-
ten des Umweltschutzes (ImSchVZustVO) vom 6. November 2025 (GVOBI.
Schl.-H. Nr. 2025/146);

* Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. November 2010 uUber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Ver-
minderung der Umweltverschmutzung) — Industrieemissionen-Richtlinie,
(Amtsblatt der Europaischen Union vom 17. Dezember 2010, L 334, S. 17);

* Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Gesetz — UVPG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. 2021 | S. 540), zu-
letzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 348);

« Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. 2017 | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

* Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt ge-
andert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H.
S. 875, 928);

» Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverord-
nung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. 2017 1 S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176);
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» Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz — DSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
2015, S. 2), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September
2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 508);

* Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
traglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWG)
vom 24. Februar 2012 (BGBI. 2012 | S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56);

« Abfallwirtschaftsgesetz fir das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirt-
schaftsgesetz — LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBI. Schl.-
H. S. 26), zuletzt geandert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 1002);

* Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI.
2009 | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Marz
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87);

» Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom
24. Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 734);

« Landesverordnung Uber die Zustandigkeit der Naturschutzbehérden (Natur-
schutzzustandigkeitsverordnung — NatSchZVO) vom 4. Oktober 2018 (GVOBI.
Schl.-H. S. 658), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Landesverordnung vom
20. November 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 840);

» Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zu-
letzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 |
Nr. 84);

* Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. Novem-
ber 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875);

* Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 | S. 905), zuletzt geandert durch Arti-
kel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 2020 | S. 1328);

» Gesetz uber die Durchfihrung von Malinahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. 1996 |
S. 1246), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember
2025 (BGBI. 2025 1 S. 369);

» Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom
12. August 2004 (BGBI. 2004 | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 1 S. 109);

» Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustel-
lenverordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), zuletzt gean-
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dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
337);

* Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar
2015 (BGBI. 2015 1 S. 49), zuletzt geandert durch Artikel 27 des Gesetzes vom
18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347);

* Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung —
GefStoffV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010
(BGBI. 2010 1 S. 1643, 1644), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 17. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 337);

« Strallen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631,
ber. 2004, S. 140), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2025 (GVOBI. Schl.-H. Nr. 2025/168);

» Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998
(BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Febru-
ar 2021 (BGBI. 2021 1 S. 306);

* Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. 2021 | S. 2598, 2716);

* Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI. 2003 | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | S. 236);

» Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
Marz 1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 84).
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D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fur Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden, Dienstsiegel>

Anlagen

— Zweitausfertigung der Antragsunterlagen

— Formulare des LfU: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Betreiberwechsel
— Merkblatt des Wasser- und Bodenverbandes Schuby-Silberstedt

Bescheid Az. G40/2023/227
Betriebsstattennummer 59 077 900 006 Seite 48 von 48



	A Entscheidung
	I Genehmigung
	1. Gegenstand der Genehmigung
	2. Grundlage der Änderungsgenehmigung

	II Verwaltungskosten
	III Nebenbestimmungen
	1. Bedingungen
	1.1 Erlöschen der Genehmigung
	1.2 Naturschutz

	2. Auflagen
	2.1 Allgemeines
	2.1.1 Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine Ausfertigung der Antragsunterlagen sind an der Betriebsstätte bereitzuhalten und den Genehmigungs-/Überwachungsbehörden auf Verlangen vorzulegen.
	2.1.2 Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt für Umwelt (LfU) unverzüglich schriftlich mitzuteilen:
	2.1.3 Nach der Einstellung des Betriebes ist die Anlage stillzusetzen und so zu sichern, dass von ihr und dem Betriebsgelände keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren hervorgerufen werden können.

	2.2 Immissionsschutz
	2.2.1 Der Betreiber hat dem Landesamt für Umwelt als immissionsschutzrechtliche Überwachungsbehörde unverzüglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Biogasanlage mit erheblichen Auswirkungen, wie z. B. der Austritt bedeutsamer Mengen an gefährlichen Stoffen, mitzuteilen.
	2.2.2 Geruch
	2.2.2.1 Die Biogasanlage ist so zu erweitern und zu betreiben, dass die vorgegebenen Immissionswerte der TA Luft 2021 nicht überschritten werden. Es muss gewährleistet sein, dass für die nachbarliche Wohnbebauung der festgelegte Immissionswert (IW) von 0,15 (entspricht 15 % Geruchsstundenhäufigkeit) eingehalten wird.
	2.2.2.2 Ferner darf die Anlage keine Gerüche emittieren, die an den Immissionsorten Übelkeit oder Ekel hervorrufen.
	2.2.2.3 In der Abluft der Hallen darf nach der Behandlung im Biofilter ein Rohgasgeruch reingasseitig nicht wahrnehmbar sein. Die behandelte Abluft darf die Geruchsstoffkonzentration von 500 GE/m³ nicht überschreiten.
	2.2.2.4 Bestehen konkrete Anhaltspunkte für ein Überschreiten der in der Auflage 2.2.2.1 bis 2.2.2.3 genannten Festsetzungen, ist auf Verlangen des Landesamtes für Umwelt – Regionaldezernat Nord – ein Sachverständigennachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der Auflage erfüllt werden.

	2.2.3 Lärm
	2.2.3.1 Die bauliche Ausführung und der Betrieb der gesamten Biogasanlage haben weiterhin so zu erfolgen, dass der aus allen Einzelgeräuschen des Betriebes und der Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelände zu ermittelnde Beurteilungspegel der Zusatzbelastung die Immissionswerte außen (0,5 Meter vor dem geöffneten Fenster) unter Berücksichtigung der Vorbelastung bei den nächstgelegenen Wohnhäusern im Außenbereich
	2.2.3.2 Durch den Betrieb der Anlage dürfen keine immissionsrelevanten akustischen Auffälligkeiten im Sinne der TA Lärm Nr. A.3.3.5 „Ton- und Informationshaltigkeit“ und der Nr. A.3.3.6 „Impulshaltigkeit“ hervorgerufen werden.
	2.2.3.3 Es muss sichergestellt sein, dass durch den Betrieb der Anlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch wahrnehmbare, tieffrequente Geräusche gemäß Nr. 7.3 der TA Lärm in schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 verursacht werden.
	2.2.3.4 Bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass die Anforderungen der Auflagen 2.2.3.1 bis 2.2.3.3 nicht eingehalten werden, oder wenn Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm eingehen, ist auf Verlangen des Landesamtes für Umwelt – Regionaldezernat Nord – ein Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der Auflagen erfüllt werden und die vorgegebenen Immissionswerte eingehalten werden.
	2.2.3.5 Der Nachweis ist durch einen Sachverständigen einer gemäß § 29b BImSchG bekanntgegebenen Stelle zu erbringen. Die Kosten sind vom Anlagenbetreiber zu übernehmen.

	2.2.4 Einsatzstoffe, Einbringtechnik
	2.2.4.1 Die Annahme, Lagerung und Behandlung anderer Eingangsstoffe als in dieser Genehmigung genannt oder von Stoffen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, sind nicht zulässig.
	2.2.4.2 Die Lagerung von Inputstoffen für die Biogasanlage ist grundsätzlich nur in Annahmehalle erlaubt. Die Nutzung anderer Betriebsflächen ist als Rohstofflager für die Biogasanlage unzulässig.

	2.2.5 Niederdruckgasspeicher
	2.2.5.1 Gärrestbehälter, Gasverbrauchseinrichtungen sowie die Anlagenteile zur Aufbereitung und Nutzung von Biogas müssen von sonstigen gasbeaufschlagten Anlagenteilen absperrbar sein.
	2.2.5.2 Die Armaturen müssen unmittelbar an den jeweiligen Anlagenteilen angeordnet, eindeutig bezeichnet und auch im Gefahrenfall leicht erreichbar sein. Sie müssen von einem sicheren Stand gefahrlos betätigt werden können oder fernbetätigbar ausgeführt werden.
	2.2.5.3 Die Gasspeicher (Gärrestläger) sind mit einer Überdrucksicherung auszurüsten. Diese muss ohne Hilfsenergie ansprechen und bei Erreichen des zulässigen Druckbereichs selbstständig wieder schließen.
	2.2.5.4 Bei Ansprechen der Überdrucksicherungen ist eine Alarmmeldung auszugeben und das Ereignis zu registrieren.
	2.2.5.5 Bei den Gasspeichern (Gärrestläger) ist der Gasfüllstand kontinuierlich zu überwachen. Das Erreichen des minimalen und maximalen Gasfüllstands muss von zwei voneinander unabhängigen Schutzsystemen gemeldet werden.
	2.2.5.6 Der Membranzwischenraum ist zur Überwachung der Stützluftversorgung mit einer Druckmessung auszustatten. Zur Überwachung kann auch eine gleichwertige Maßnahme eingesetzt werden.
	2.2.5.7 Die Stützluftgebläse sind redundant auszuführen und mit einer Staubabscheidung auf der Zuluftseite auszurüsten. Die Staubabscheidung ist frostsicher auszugestalten.
	2.2.5.8 Es ist zur Verhinderung einer Rückströmung aus dem Membranzwischenraum eine Rückstromverhinderung einzubauen.
	2.2.5.9 Die Stützluftversorgung ist an eine Notstromversorgung anzuschließen.
	2.2.5.10 Die Konzentration von Methan im Abluftstrom des Membranzwischenraumes ist kontinuierlich zu messen. Die Ergebnisse der Messung sind zu dokumentieren und wöchentlich auszuwerten. Die Dokumentation hat im Betriebstagebuch oder ggf. automatisiert im Prozessleitsystem zu erfolgen und ist dem Landesamt für Umwelt auf Verlangen vorzulegen.
	2.2.5.11 Für die Fertigung von Membransystemen verwendete Materialien müssen schwer entflammbar (Feuerwiderstandsklasse B1 gemäß DIN 4102) ausgeführt werden.
	2.2.5.12 Die Werte der kontinuierlichen Überwachung des Zwischenraumes des externen Gasspeichers sind aufzuzeichnen und wöchentlich auszuwerten.
	2.2.5.13 Stützluftventilatoren bzw. -gebläse sind mit einer Rückstromverhinderung und redundant auszuführen. Sollte ein Ersatzgebläse bereitgestellt werden, ist dies so auszuführen, dass es ohne erheblichen Aufwand, z. B. durch Steckverbindungen, ausgetauscht werden kann.

	2.2.6 Feuerungsanlagen
	2.2.6.1 Die erforderlichen Schornsteinhöhen wurden in dem Gutachten der Müller-BBM Industry Solutions GmbH (Bericht Nr. M178328/01 vom 31. Januar 2024) ermittelt.
	2.2.6.2 Maschinenräume (Nr. 3.6 TRAS 120) müssen mit automatischen Einrichtungen zur Meldung von Gasgefahren (Gaswarnanlage) und Brandgefahren (z. B. Rauchmeldern) ausgerüstet werden. Der Alarm muss an die für den Betrieb verantwortliche Person übertragen und zusätzlich optisch und akustisch außerhalb dieser Räume angezeigt werden.
	2.2.6.3 In den Brennstoffleitungen zu Gasverbrauchseinrichtungen muss je eine fernbetätigbare Sicherheitsabsperrarmatur installiert werden.
	2.2.6.4 Bei Brandalarm müssen automatisch die Lüftung ausgeschaltet und die Sicherheitsabsperrarmaturen geschlossen werden.
	2.2.6.5 Die Gaswarnanlage muss zweistufig (20 % und 40 % UEG) aufgebaut sein. Bei Erreichen der ersten Alarmschwelle muss eine technische Lüftungseinrichtung auf maximale Leistung geschaltet werden. Bei Erreichen der zweiten Alarm-schwelle müssen die Sicherheitsabsperrarmaturen automatisch geschlossen werden. Gasverbrauchseinrichtungen in Maschinenräumen und Verdichter müssen automatisch abgeschaltet werden.
	2.2.6.6 Die Sicherheitsabsperrarmaturen müssen in das Not-Aus des BHKW eingebunden werden und von geschützter Stelle aus betätigt werden können. Sie müssen feuerbeständig (F 90) vom Aufstellungsraum getrennt angeordnet oder feuersicher gemäß ISO 10497 ausgeführt sein. Die Absperrung muss so erfolgen, dass die zusätzliche Gasverbrauchseinrichtung nicht auch mit abgesperrt wird.

	2.2.7 Elektroräume / Schaltanlagen (Nr. 3.11 TRAS 120)
	2.2.7.1 Elektroräume sind mit Brandmeldern auszustatten. Die Brandmelder sind in die Sicherheitskette aufzunehmen. Ein Alarm ist automatisch an die für den Betrieb verantwortliche Person weiterzuleiten und in der Anlage optisch und akustisch anzuzeigen.
	2.2.7.2 Elektroräume müssen mit für die notwendige Wärmeabfuhr ausreichend bemessenen Lüftungs- oder Kühleinrichtungen ausgeführt sein. Die Umgebungstemperatur in Schaltschränken darf 40 °C und im Mittel über 24 Stunden (h) 35 °C nicht überschreiten (siehe auch DIN EN 60947). Die Lüftungseinrichtung muss als technische Lüftung ausgeführt sein. Kühl- und Lüftungseinrichtungen müssen temperaturabhängig angesteuert werden.

	2.2.8 Störfallverordnung
	2.2.8.1 Das Konzept zur Verhinderung von Störfallen ist vor Inbetriebnahme der neuen Anlagenteile zu aktualisieren und dem Landesamt für Umwelt – Regionaldezernat Nord – zur Prüfung vorzulegen.
	2.2.8.2 Spätestens einen Monat vor Inbetriebnahme der Erweiterung sind die weitergehenden Informationen der Öffentlichkeit zu aktualisieren und dem LfU zuzusenden.
	2.2.8.3 Zur Inbetriebnahme der geplanten Änderung und danach alle drei Jahre wiederkehrend ist anhand des Notfallplanes im Störfallkonzept eine Übung durch den Betreiber und die Angestellten durchzuführen und zu dokumentieren. Hier sollten verschiedene Szenarien, wie Brand, Rettung von Personen, Evakuierung, betrachtet werden.

	2.2.9 Prüfungen
	2.2.9.1 Die technische Dichtheit der Anlage (unter anderem das neue Biogaslager so-wie die Rohrleitungssysteme) ist vor Inbetriebnahme nachzuweisen.
	2.2.9.2 Die Inbetriebnahme der geänderten Anlage darf erst erfolgen, nachdem ein gemäß § 29b BImSchG bekannt gemachter Sachverständiger eine Abnahmeprüfung der gesamten Anlage ohne sicherheitstechnische Mängel bescheinigt hat. Hierbei ist auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation, der Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion und gegebenenfalls auf die Umsetzung der im Sicherheitsbericht genannten Maß-nahmen zu prüfen.
	2.2.9.3 Die Biogasanlage ist regelmäßig wiederkehrend alle drei Jahre durch einen bekanntgegebenen Sachverständigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin-sichtlich der Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion (§ 29a BImSchG) prüfen zu lassen.
	2.2.9.4 Die Funktionsweise des Biofilters ist durch olfaktometrische Emissionsmessungen nach Erreichen des stabilen Betriebes, aber innerhalb von sechs Monaten, zu überprüfen.
	2.2.9.5 Die Prüfbescheinigungen nach 2.2.9.1 bis 2.2.9.4 sind dem Landesamt für Umwelt – Regionaldezernat Nord – unaufgefordert vorzulegen.

	2.2.10 Dokumentation / Prüfplan

	2.3 Abfallrecht
	2.4 Baurecht
	2.4.1 Vor Baubeginn des Vorhabens ist der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg ein Nachweis darüber vorzulegen, dass es sich bei den Baugrundstücken (Gemarkung Schuby, Flur 7, Flurstücke 24, 25, 27, 30 und 32,) um ein Grundstück im Rechtssinne handelt (z. B. Grundbuchauszug aus neuerer Zeit).
	2.4.2 Die geprüften bautechnischen Nachweise (Standsicherheitsnachweise und Brandschutznachweise) müssen spätestens 10 Werktage vor Baubeginn bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde vorliegen (§ 72 Absatz 6 LBO). Hierzu sind die bautechnischen Nachweise rechtzeitig der Bauaufsichtsbehörde zu übersenden, damit von hier aus die Prüfung durch einen anerkannten Prüfingenieur für Baustatik bzw. Brandschutz beauftragt werden kann.
	2.4.3 Der beabsichtigte Baubeginn ist mindestens eine Woche vorher auf dem bauaufsichtlich eingeführten Formblatt mitzuteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 56 Absatz 1 LBO ein verantwortlicher Bauleiter und geeignete Unternehmer für die Durchführung des Bauvorhabens zu bestellen sind. Die Namen und Anschriften des verantwortlichen Bauleiters und der Unternehmer sind auf dem Formblatt anzugeben. Unternehmer bzw. mitwirkende Fachkräfte der Ausbaugewerke können bei Beginn der Ausbauarbeiten nachgemeldet werden.
	2.4.4 Vor Inbetriebnahme der Anlage muss diese durch die Untere Bauaufsichtsbehörde abgenommen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Tarifstelle 5.1 der Baugebührenverordnung (BauGebVO) diese Abnahme gebührenpflichtig ist.
	2.4.5 Der Prüfbericht zu den bautechnischen Nachweisen ist bei der Bauausführung zu beachten. Die Prüfbemerkungen sind zu erfüllen.
	2.4.6 Die konstruktive Überwachung des Bauvorhabens ist vom Prüfingenieur, Herrn Mohn, durchführen zu lassen. Die Abnahmen sind mindestens zwei Werktage vor Beginn der Betonierungsarbeiten bei ihm zu beantragen.
	2.4.7 Die Überwachung der Brandschutzmaßnahme ist vom Prüfingenieur für Brandschutz, Herrn Stark, durchführen zu lassen. Im Rahmen der Bauüberwachungen sind in Abstimmung mit dem Brandschutzprüfingenieur die Abnahmen der überwachungspflichtigen Bauzustände rechtzeitig (mindestens fünf Werktage vorher) bei ihm zu beantragen.
	2.4.8 Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung ist der Unteren Bauaufsichtsbehörde auf dem bauaufsichtlich eingeführten Formblatt mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen.
	2.4.9 Mit der Anzeige ist eine Bescheinigung des Prüfingenieurs für Standsicherheit über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der Standsicherheit vorzulegen.
	2.4.10 Mit der Anzeige ist außerdem eine Konformitätsbescheinigung des Prüfingenieurs für Brandschutz über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des Brandschutzes vorzulegen.

	2.5 Gewässerschutz
	2.5.1 Nominal gilt am oben genannten verrohrten Gewässerabschnitt die Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Schuby-Silberstedt. Laut Verbandssatzung ist an dem verrohrten Verbandsgewässer Nr. 26 ein beidseitig sieben Meter breiter Schutzstreifen (gemessen ab Rohrachse) von dauerhaften und temporären baulichen Anlagen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Anpflanzungen freizuhalten (dazu zählen Fundamente und Baugruben, Arbeitsflächen, Zuwegungen, Zäune, oberirdische Leitungen etc.). Der Schutzstreifen ist in den Lageplänen 19/66, 20/66, 21/66, 39/66 und 55/66 der Antragsunterlage mit Doppelschraffur dargestellt. Stehen geplante bauliche Anlagen in Konflikt mit dem verrohrten Gewässer Nr. 26, erfordert dies ein separates wasserrechtliches Verfahren gemäß § 23 Landeswassergesetz (LWG). Der Antrag ist rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg einzureichen. Mit den Bauarbeiten darf erst nach Erteilung des Bescheides begonnen werden. Dem Landesamt für Umwelt ist eine Kopie des Bescheides zu übersenden.
	2.5.2 Von den Satzungsbestimmungen abweichende Planungsinhalte wie Überbauungen und Überkreuzungen des verrohrten Gewässers mit Prozessleitungen etc. sind im Vorwege mit dem Kreis Schleswig-Flensburg (Untere Wasserbehörde) und der Gemeinde Schuby abzustimmen.
	2.5.3 Im Zuge von geplanten Abriss- und Bauarbeiten ist von hohen Verkehrslasten oberhalb des verrohrten Gewässers auszugehen. Zur Feststellung von Schäden, die womöglich ursächlich durch das Vorhaben an der Verrohrung entstehen, ist jeweils vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten eine Kamerabefahrung des betroffenen Abschnitts durch den Antragsteller durchzuführen. Über die Beseitigung nachgewiesener Schäden ist zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde Schuby vor Beginn der Bauarbeiten eine schriftliche Übereinkunft zu erzielen.
	2.5.4 Sollten in Rahmen der Baumaßnahme Grundwasserabsenkungen und Einleitungen in ein Gewässer oder Versickerung auf einer Fläche erforderlich sein, sind diese gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen wie Wasserhaltung oder die Trockenlegung von Baugruben. Der wasserrechtliche Antrag ist rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg einzureichen. Mit den Bauarbeiten darf erst nach Erteilung des Bescheides begonnen werden. Dem Landesamt für Umwelt ist eine Kopie des Bescheides zu übersenden.
	2.5.5 Beginn und Beendigung der Bauarbeiten sind dem der Unteren Wasserbehörde, der Gemeinde Schuby und dem Wasser- und Bodenverband Mittlere Schuby-Silberstedt schriftlich anzuzeigen.
	2.5.6 Der Eintrag von Sediment oder wassergefährdenden Stoffen in offene und verrohrte Gewässer ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Verstöße sind umgehend der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg anzuzeigen.
	2.5.7 Baubedingte Sackungen, die nachträglich entstehen, sind auszubessern.
	2.5.8 Jede Maßnahme, die geeignet ist, das Grundwasser oder den Boden zu verunreinigen, ist zu unterlassen. Insbesondere gilt dieses für die Feldbetankung von Fahrzeugen. Tropfmengen auf befestigten Bodenflächen sind mit zugelassenen Bindemitteln abzustreuen. Auf unbefestigten Flächen ist bei Überfüllschäden oder Fahrzeugleckagen der verunreinigte Boden aufzunehmen und nach Vorgabe der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg ordnungsgemäß zu entsorgen.
	2.5.9 Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes Schuby-Silberstedt. Durch die Änderung wird die Verbandsrohrleitung Nördlicher Schubygraben / 30.15.00 von Station 0+746 bis 1+010 direkt betroffen. Es ist jederzeit sicherzustellen, dass kein verschmutztes Wasser in das Verbandsgewässer gelangt.

	2.6 Abwasser
	2.6.1 Im Bereich der geplanten Fermenter 1 bis 4 befindet sich aktuell noch ein Klärteich. Dieser ist teilweise mit Klärschlamm gefüllt, der noch aus der Zeit des Kläranlagenbetriebes stammt. Der Klärschlamm ist entsprechend den geltenden Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach Durchführung der Klärschlammentsorgung sind die zugehörigen Belege der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg unaufgefordert zuzusenden.
	2.6.2 Das sanitäre Abwasser (im Antrag „Kommunales Abwasser“ genannt) ist der Gemeinde Schuby zur Beseitigung zu überlassen.
	2.6.3 Die im Betriebsbuch des Herstellers der Sedimentationsanlage (Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG) vom Typ SediPipe 500/6 vorgeschrieben Fristen und Hinweise für den Einbau, die Wartung (Entleeren und Wiederbefüllen) sowie zur Entsorgung der Feststoffe sind zu beachten.
	2.6.4 Für die Versickerungsanlage „Regenrückhaltebecken 1“ besteht eine wasserrechtliche Erlaubnis. In einem wasserrechtlichen Einleitungsantrag sind die Änderung/Anpassung dieser Einleitungsstelle und die neue Einleitungsstelle „Regenrückhaltebecken 2“ rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Die Erlaubniserteilung erfolgt in einem gesonderten Verfahren. Dem Landesamt für Umwelt ist eine Kopie des Bescheides zu übersenden.
	2.6.5 Die erforderliche Größe der Speicherbecken, die vor den Regenrückhaltebecken 1 und 2 angeordnet sind, wurde nicht rechnerisch nachgewiesen. Diese hängt von der Bemessungszulaufmenge und der Pumpleistung der jeweiligen Pump-werke ab. Die Pumpen sind so auszulegen, dass, bezogen auf ein zweijähriges Regenereignis, noch kein Speicherüberlauf stattfindet. Der Nachweis ist im Erlaubnisantrag zu führen.

	2.7 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
	2.7.1 Vor Baubeginn ist die Ausführung des Mistlagerbunkers der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg zur Zustimmung vorzulegen. Dazu sind ihr Zeichnungen, technische Daten und eine Stellungnahme eines Sachverständigen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV-Sachverständiger) zukommen zu lassen.
	2.7.2 Vor Baubeginn ist der Untere Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg die zukünftige Nutzung des Betriebsbrunnens zu erläutern, ggf. ist eine Änderungsanzeige einzureichen.
	2.7.3 Vor Inbetriebnahme der Anlage ist mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg ein Ortstermin zur Inaugenscheinnahme des Havarieraumes zu vereinbaren. Unter anderem soll an dem Ortstermin geprüft werden, ob Löschwasserbrunnen und Grundwassermessstellen innerhalb den Havarieraumes ausreichend gesichert sind.
	2.7.4 In den Antragsunterlagen ist beschrieben, dass für den Fall einer Havarie bei der Befüllung der FeCl-Dosieranlage, der Schieber in dem Entwässerungsschacht geschlossen wird. Das Konzept ist dahingehend zu ändern, dass sichergestellt ist, dass der Schieber schon während der Befüllung der FeCl-Dosierstation geschlossen ist. Das geänderte Konzept ist der Unteren Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg vor Baubeginn zur Zustimmung vorzulegen.

	2.8 Bodenschutz
	2.8.1 In Bereichen, in denen in der Vergangenheit mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde und die Gefahr einer schädlichen Bodenverunreinigung besteht, ist bei Erdarbeiten auf Auffälligkeiten wie Geruch, Verfärbung etc. zu achten. Kleinere Kontaminationen sind auszuheben und zu entsorgen. Bei größeren Verunreinigungen ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg zu informieren.
	2.8.2 Schädliche Bodenverdichtungen/Befahrungen sind auf nicht zur Überbauung vorgesehenen Flächen zu vermeiden.
	2.8.3 Bei hoher Bodenfeuchte/nasser Witterung sind Erdarbeiten und ein Befahren der Flächen zu vermeiden.
	2.8.4 Für Baustelleneinrichtung, Lagerung von Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung sind ausreichend Flächen bereitzustellen.
	2.8.5 Für Bodenaushub, Bodenzwischenlagerung, Bodenabfuhr gilt:
	2.8.6 Der abgeschobene Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Andere Nutzungen wie eine Verwendung als Füllmaterial sind nicht zu-lässig.
	2.8.7 Das auf dem Baufeld verbleibende Bodenmaterial ist ordnungsgemäß und schadlos wiederzuverwerten, überschüssige Material der Verwertung zuzuführen. Die DIN 19731 ist zu beachten. Mutterboden, der nicht als Oberboden auf dem Baufeld verwertet werden kann, ist ausschließlich als Mutterboden zu verwenden.
	2.8.8 Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Bodenschutzbehörde spätestens zwei Wochen vorher per E-Mail mitzuteilen: anonymisierte E-Mail-Adresse beim Kreis.

	2.9 Arbeitsschutz
	2.9.1 Die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 sind entsprechend den eingereichten Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, sofern sich aus den nachstehenden Nebenbestimmungen und Hinweisen nichts anderes ergibt.
	2.9.2 Die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 sind vor Inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) zu prüfen. Bei der Prüfung ist insbesondere festzustellen,
	2.9.3 Die Maßgaben und Hinweise aus dem Prüfbericht des Sachverständigen der zugelassenen Überwachungsstelle vom 30. November 2024 (Auftragsnummer: 18203923 / TÜV Thüringen) werden zu Nebenbestimmungen der Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Nr. 2 BetrSichV für die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 erhoben und sind zu beachten und einzuhalten.
	2.9.4 Lüftungsanlagen und Gaswarneinrichtungen sind unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit anderen Anlagenteilen wiederkehrend jährlich zu prüfen. Die Prüfung kann durch eine zugelassene Überwachungsstelle oder eine zur Prüfung befähigten Person nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3 der BetrSichV durchgeführt werden (Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.3 BetrSichV).
	2.9.5 Die sichtbar verlegten Rohrleitungen sind entsprechend der TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ in Verbindung mit der DIN 2403 „Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff“ mit dem Durchflussstoff und der Fließrichtung zu kennzeichnen.
	2.9.6 In unmittelbarer Nähe zum Abluftwäscher ist eine mit Trinkwasser gespeiste Körpernotdusche zu installieren. Der Standort der Körpernotdusche ist durch das Rettungszeichen „Notdusche“ zu kennzeichnen. Die Körpernotdusche ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Das Prüfintervall ist in der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln (§ 7 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung mit § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)).
	2.9.7 Die Arbeitsplätze und Verkehrswege, die höher als einen Meter über dem Erd-/Fußboden liegen, sind gegen Absturz zu sichern. Die Oberkante der Umwehrung muss mindestens 1 Meter hoch sein (§ 3 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Verbindung mit Ziffer 2.1 des Anhangs zur ArbStättV sowie der ASR A2.1).
	2.9.8 Die Zugänge zu höher gelegenen Arbeitsplätzen und diese Arbeitsplätze (z. B. Bedien-, Kontroll- und Wartungsbühnen) müssen so ausgelegt sein, dass sie leicht und sicher begangen werden können. Für die außenliegenden Verkehrswege (z. B. Treppen, Steigleitern) und Podeste sind Maßnahmen gegen witterungsbedingte Glätte vorzusehen, um auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten (ArbStättV).
	2.9.9 Am Betriebsort der Lageranlage und der Anlage zur Abfüllung von L-CO2 ist ein Exemplar der Erlaubnis zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die zuständige Überwachungsbehörde, der zugelassenen Überwachungsstelle oder der Feuer-wehr vorzuhalten.
	2.9.10 Die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 darf nur betrieben werden, wenn mindestens eine eingewiesene Bedienperson am Betriebsort anwesend ist.

	2.10 Eisenbahnverkehr
	2.10.1 Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der mittelbar angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.
	2.10.2 Dach-, Oberflächen-, Oberwasser und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen, ins-besondere der Durchlass in Bahnkilometer 143,978 dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen.



	IV Hinweise
	1. Allgemeines
	1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
	1.2 Für den Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften zu beachten:
	1.3 Die im Abgas der neuen BHKW vorhandenen Schadstoffe dürfen unter Ausschöpfung der Abgasreinigungs- und Motorentechnik, die nach dem heutigen Stand der Technik möglich sind, folgende gemäß der 44. BImSchV festgesetzten Emissionswerte nicht überschreiten (§ 16 der 44. BImSchV):
	1.4 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers sowie ggf. eine Änderung an der Rechtsform des Betreibers ist gegenüber dem Landesamt für Umwelt schriftlich, mit dem in der Anlage beigefügtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen.

	2. Abfallrecht
	3. Denkmalschutz
	4. Gewässerschutz
	4.1 Die vorhandene DN 700 Verbandsleitung wird durch die Ringstraße überbaut. Für die Unterhaltung dieses Abschnittes ist gemäß einem Vertrag, der zwischen der Gemeinde Schuby und dem Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt geschlossen wurde, die Gemeinde Schuby verantwortlich. Hinsichtlich etwaiger Beweissicherungsverfahren zum Zustand der Leitung und der aus der Überbauung resultierender Erschwernisse bei der Unterhaltung der Leitung ist vor Baubeginn mit der Gemeinde Schuby eine Vereinbarung herbeizuführen.
	4.2 Es sind die Abstandsvorgaben des beiliegenden Merkblattes des Wasser- und Bodenverbandes Schuby-Silberstedt einzuhalten.

	5. Abwasserbeseitigung
	6. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
	6.1 Der Betreiber hat mit dem Errichten relevanter Anlagenteile einen Fachbetrieb nach § 62 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beauftragen, sofern er nicht selbst die Anforderungen an einen Fachbetrieb erfüllt.
	6.2 Die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), der AwSV sowie der Technischen Regel wassergefährdender Stoffe – Biogasanlagen Teil 1 DWA-A 792 sind zu beachten.
	6.3 Es dürfen für die relevanten Anlagenteile nur Bauprodukte, Bauarten oder Bausätze verwendet werden, für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Anforderungen vorliegen.

	7. Bodenschutz
	8. Naturschutz
	8.1 Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich wird im Rahmen des Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 „Biogasanlage Weideweg“ der Gemeinde Schuby erbracht.
	8.2 Der Knickrodungsantrag wird unter dem Aktenzeichen 661.6.06.01.101-79/25 separat bearbeitet. Die Genehmigung wird in Aussicht gestellt.

	9. Arbeitsschutz
	9.1 Änderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Lageranlage und der Anlage zur Abfüllung von L-CO2, welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen, bedürfen einer Änderungserlaubnis nach § 18 BetrSichV.
	9.2 Ein Betreiberwechsel hat auf den Fortbestand der Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Nr. 2 BetrSichV keinen Einfluss. Der Betreiberwechsel ist der Erlaubnisbehörde jedoch unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
	9.3 Diese Erlaubnis für die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 gilt nur für den im Lageplan eingezeichneten Standort der Gesamtanlage. Können die Anlagenteile an dem vorgesehenen Standort aus unvorhersehbaren Grün-den nicht eingelagert / aufgestellt werden, ist der neue Standort mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit und der zugelassenen Überwachungsstelle abzustimmen und zu dokumentieren. Die Einlagerung / Aufstellung an einem anderen Standort ist durch diese Erlaubnis nicht abgedeckt und stellt die Errichtung einer Lageranlage und Anlage zur Abfüllung von L-CO2 ohne Erlaubnis dar.
	9.4 Damit die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 während der gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht und in einem sicheren Zustand erhalten wird, hat der Betreiber Instandsetzungsmaßnahmen zu treffen (§ 10 BetrSichV).
	9.5 Der Betreiber darf die Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 seinen Beschäftigten oder anderen Personen nicht zur Verfügung stellen und verwenden lassen, wenn sie Mängel aufweist, welche die sichere Verwendung beeinträchtigen (§ 5 Absatz 2 BetrSichV).
	9.6 Der Betreiber hat dem Landesamt für Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit als zuständige Behörde unverzüglich anzuzeigen:
	9.7 Diese Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung nicht mit der Errichtung der Lageranlage und die Anlage zur Abfüllung von L-CO2 begonnen hat, die Bauausführung zwei Jahre oder länger unterbrochen oder die Anlage während eines Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben wurde. Die Fristen können aus wichtigem Grund auf Antrag verlängert werden (§ 18 Absatz 6 BetrSichV).

	10. Eisenbahnverkehr
	10.1 Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie sind einzuhalten.
	10.2 Eigentümer haben dafür Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des Grundstücks keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahn-betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten gestört, gefährdet oder behindert wird.
	10.3 Beim Einsatz von Kränen und Hebegeräten im Gefahrenbereich der Eisenbahnbetriebsanlage ist ein Überstreichen der Gleisanlage außerhalb von Sperrpausen auszuschließen.
	10.4 Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden.
	10.5 Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu wählen, dass deren Überhang nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen kann. Bäume und Sträucher müssen durch ihre artbedingte Wuchshöhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass bei Windwurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet wird.
	10.6 Beleuchtungseinrichtungen müssen so gestaltet werden, dass eine Blendung des Eisenbahnbetriebes oder eine Verfälschung von Signalen der Eisenbahn ausgeschlossen ist.
	10.7 Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu dulden.
	10.8 Aufgrund der Nähe zur Bahnoberleitung können empfindliche elektronische Geräte in ihrem Gebrauch eingeschränkt sein. Abwehransprüche bestehen nicht.
	10.9 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.
	10.10 Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und dergleichen, die von Bahnanlagen, dem gewöhnlichen Bahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen.
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